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HGB 

§ 317 HGB - Gegenstand und Umfang der Prüfung 

(1) In die Prüfung des Jahresabschlusses ist die Buchführung einzubeziehen. Die Prüfung 

des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses hat sich darauf zu erstrecken, ob die 

gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzende Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags 

oder der Satzung beachtet worden sind. Die Prüfung ist so anzulegen, daß Unrichtigkeiten 

und Verstöße gegen die in Satz 2 aufgeführten Bestimmungen, die sich auf die Darstellung 

des sich nach § 264 Abs. 2 ergebenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Unternehmens wesentlich auswirken, bei gewissenhafter Berufsausübung erkannt werden. 

(2) Der Lagebericht und der Konzernlagebericht sind darauf zu prüfen, ob der Lagebericht 

mit dem Jahresabschluß, gegebenenfalls auch mit dem Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a, 

und der Konzernlagebericht mit dem Konzernabschluß sowie mit den bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnissen des Abschlußprüfers in Einklang stehen und ob der Lagebericht 

insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens und der 

Konzernlagebericht insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Konzerns 

vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 

zutreffend dargestellt sind. Die Angaben nach § 289a sind nicht in die Prüfung 

einzubeziehen. 

(3) Der Abschlußprüfer des Konzernabschlusses hat auch die im Konzernabschluß 

zusammengefaßten Jahresabschlüsse, insbesondere die konsolidierungsbedingten 

Anpassungen, in entsprechender Anwendung des Absatzes 1 zu prüfen. Sind diese 

Jahresabschlüsse von einem anderen Abschlussprüfer geprüft worden, hat der 

Konzernabschlussprüfer dessen Arbeit zu überprüfen und dies zu dokumentieren. 

(3a) Auf die Abschlussprüfung bei Unternehmen, die kapitalmarktorientiert im Sinne des § 

264d sind, sind die Vorschriften dieses Unterabschnitts nur insoweit anzuwenden, als nicht 

die Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 

April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von 

öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission 

(ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77; L 170 vom 11.6.2014, S. 66) anzuwenden ist. 

(4) Bei einer börsennotierten Aktiengesellschaft ist außerdem im Rahmen der Prüfung zu 

beurteilen, ob der Vorstand die ihm nach § 91 Abs. 2 des Aktiengesetzes obliegenden 

Maßnahmen in einer geeigneten Form getroffen hat und ob das danach einzurichtende 

Überwachungssystem seine Aufgaben erfüllen kann. 
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(4a) Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat die Prüfung sich nicht darauf zu erstrecken, ob 

der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 

der Geschäftsführung zugesichert werden kann. 

(5) Bei der Durchführung einer Prüfung hat der Abschlussprüfer die internationalen 

Prüfungsstandards anzuwenden, die von der Europäischen Kommission in dem Verfahren 

nach Artikel 26 Abs. 1 Absatz 3 der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und 

konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des 

Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des Rates (ABl. EU Nr. L 157 S. 87), 

die zuletzt durch die Richtlinie 2014/56/EU (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 196) geändert 

worden ist, angenommen worden sind. 

(6) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie durch Rechtsverordnung, die nicht der 

Zustimmung des Bundesrates bedarf, zusätzlich zu den bei der Durchführung der 

Abschlussprüfung nach Absatz 5 anzuwendenden internationalen Prüfungsstandards weitere 

Abschlussprüfungsanforderungen oder die Nichtanwendung von Teilen der internationalen 

Prüfungsstandards vorzuschreiben, wenn dies durch den Umfang der Abschlussprüfung 

bedingt ist und den in den Absätzen 1 bis 4 genannten Prüfungszielen dient. 

§ 318 HGB - Bestellung und Abberufung des Abschlußp rüfers 

(1) Der Abschlußprüfer des Jahresabschlusses wird von den Gesellschaftern gewählt; den 

Abschlußprüfer des Konzernabschlusses wählen die Gesellschafter des 

Mutterunternehmens. Bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung und bei offenen 

Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften im Sinne des § 264a Abs. 1 kann der 

Gesellschaftsvertrag etwas anderes bestimmen. Der Abschlußprüfer soll jeweils vor Ablauf 

des Geschäftsjahrs gewählt werden, auf das sich seine Prüfungstätigkeit erstreckt. Die 

gesetzlichen Vertreter, bei Zuständigkeit des Aufsichtsrats dieser, haben unverzüglich nach 

der Wahl den Prüfungsauftrag zu erteilen. Der Prüfungsauftrag kann nur widerrufen werden, 

wenn nach Absatz 3 ein anderer Prüfer bestellt worden ist. 

(1a) Die Höchstlaufzeit des Prüfungsmandats nach Artikel 17 Absatz 1 Unterabsatz 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 537/2014 verlängert sich auf 20 Jahre, wenn der Wahl für das elfte 

Geschäftsjahr in Folge, auf das sich die Prüfungstätigkeit des Abschlussprüfers erstreckt, ein 

im Einklang mit Artikel 16 Absatz 2 bis 5 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 durchgeführtes 

Auswahl- und Vorschlagsverfahren vorausgeht. Werden ab dem in Satz 1 genannten elften 

Geschäftsjahr mehrere Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

gemeinsam zum Abschlussprüfer bestellt, verlängert sich die Höchstlaufzeit des 
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Prüfungsmandats gemäß Artikel 17 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 

537/2014 auf 24 Jahre. 

(1b) Eine Vereinbarung, die die Wahlmöglichkeiten nach Absatz 1 auf bestimmte Kategorien 

oder Listen von Abschlussprüfern beschränkt, ist nichtig. 

 (2) Als Abschlußprüfer des Konzernabschlusses gilt, wenn kein anderer Prüfer bestellt wird, 

der Prüfer als bestellt, der für die Prüfung des in den Konzernabschluß einbezogenen 

Jahresabschlusses des Mutterunternehmens bestellt worden ist. Erfolgt die Einbeziehung 

auf Grund eines Zwischenabschlusses, so gilt, wenn kein anderer Prüfer bestellt wird, der 

Prüfer als bestellt, der für die Prüfung des letzten vor dem Konzernabschlußstichtag 

aufgestellten Jahresabschlusses des Mutterunternehmens bestellt worden ist. 

(3) Auf Antrag der gesetzlichen Vertreter, des Aufsichtsrats oder von Gesellschaftern, bei 

Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien jedoch nur, wenn die Anteile 

dieser Gesellschafter bei Antragstellung zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals 

oder einen Börsenwert von 500 000 Euro erreichen, hat das Gericht nach Anhörung der 

Beteiligten und des gewählten Prüfers einen anderen Abschlussprüfer zu bestellen, wenn 

dies aus einem in der Person des gewählten Prüfers liegenden Grund geboten erscheint, 

insbesondere wenn ein Ausschlussgrund nach § 319 Abs. 2 bis 5 oder §§ 319a und 319b 

besteht.  

Auf Antrag der gesetzlichen Vertreter, des Aufsichtsrats oder von Gesellschaftern, deren 

Anteile bei Antragstellung zusammen den zwanzigsten Teil der Stimmrechte oder des 

Grundkapitals oder einen Börsenwert von 500 000 Euro erreichen, hat das Gericht nach 

Anhörung der Beteiligten und des gewählten Prüfers einen anderen Abschlussprüfer zu 

bestellen, wenn 

1. dies aus einem in der Person des gewählten Prüfers liegenden Grund geboten erscheint, 

insbesondere wenn ein Ausschlussgrund nach § 319 Absatz 2 bis 5 oder nach den §§ 319a 

und 319b besteht oder ein Verstoß gegen Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 1 oder Absatz 5 

Unterabsatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 vorliegt, oder 

2. die Vorschriften zur Bestellung des Prüfers nach Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 

537/2014 oder die Vorschriften zur Laufzeit des Prüfungsmandats nach Artikel 17 der 

Verordnung (EU) Nr. 527/2014 nicht eingehalten worden sind. 

Der Antrag ist binnen zwei Wochen nach dem Tag der Wahl des Abschlussprüfers zu stellen; 

Aktionäre können den Antrag nur stellen, wenn sie gegen die Wahl des Abschlussprüfers bei 

der Beschlussfassung Widerspruch erklärt haben. Wird ein Befangenheitsgrund erst nach 

der Wahl bekannt oder tritt ein Befangenheitsgrund erst nach der Wahl ein, ist der Antrag 

binnen zwei Wochen nach dem Tag zu stellen, an dem der Antragsberechtigte Kenntnis von 



5 

 

den befangenheitsbegründenden Umständen erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit 

hätte erlangen müssen. Stellen Aktionäre den Antrag, so haben sie glaubhaft zu machen, 

dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der Wahl des Abschlussprüfers Inhaber 

der Aktien sind. Zur Glaubhaftmachung genügt eine eidesstattliche Versicherung vor einem 

Notar. Unterliegt die Gesellschaft einer staatlichen Aufsicht, so kann auch die 

Aufsichtsbehörde den Antrag stellen. Der Antrag kann nach Erteilung des 

Bestätigungsvermerks, im Fall einer Nachtragsprüfung nach § 316 Abs. 3 nach Ergänzung 

des Bestätigungsvermerks nicht mehr gestellt werden. Gegen die Entscheidung ist die 

Beschwerde zulässig. 

 (4) Ist der Abschlußprüfer bis zum Ablauf des Geschäftsjahrs nicht gewählt worden, so hat 

das Gericht auf Antrag der gesetzlichen Vertreter, des Aufsichtsrats oder eines 

Gesellschafters den Abschlußprüfer zu bestellen. Gleiches gilt, wenn ein gewählter 

Abschlußprüfer die Annahme des Prüfungsauftrags abgelehnt hat, weggefallen ist oder am 

rechtzeitigen Abschluß der Prüfung verhindert ist und ein anderer Abschlußprüfer nicht 

gewählt worden ist. Die gesetzlichen Vertreter sind verpflichtet, den Antrag zu stellen. Gegen 

die Entscheidung des Gerichts findet die Beschwerde statt; die Bestellung des 

Abschlußprüfers ist unanfechtbar. 

(5) Der vom Gericht bestellte Abschlußprüfer hat Anspruch auf Ersatz angemessener barer 

Auslagen und auf Vergütung für seine Tätigkeit. Die Auslagen und die Vergütung setzt das 

Gericht fest. Gegen die Entscheidung findet die Beschwerde statt; die Rechtsbeschwerde ist 

ausgeschlossen. Aus der rechtskräftigen Entscheidung findet die Zwangsvollstreckung nach 

der Zivilprozeßordnung statt. 

(6) Ein von dem Abschlußprüfer angenommener Prüfungsauftrag kann von dem 

Abschlußprüfer nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. Als wichtiger Grund ist es nicht 

anzusehen, wenn Meinungsverschiedenheiten über den Inhalt des Bestätigungsvermerks, 

seine Einschränkung oder Versagung bestehen. Die Kündigung ist schriftlich zu begründen. 

Der Abschlußprüfer hat über das Ergebnis seiner bisherigen Prüfung zu berichten; § 321 ist 

entsprechend anzuwenden. 

(7) Kündigt der Abschlußprüfer den Prüfungsauftrag nach Absatz 6, so haben die 

gesetzlichen Vertreter die Kündigung dem Aufsichtsrat, der nächsten Hauptversammlung 

oder bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung den Gesellschaftern mitzuteilen. Den 

Bericht des bisherigen Abschlußprüfers haben die gesetzlichen Vertreter unverzüglich dem 

Aufsichtsrat vorzulegen. Jedes Aufsichtsrats-mitglied hat das Recht, von dem Bericht 

Kenntnis zu nehmen. Der Bericht ist auch jedem Aufsichtsratsmitglied oder, soweit der 

Aufsichtsrat dies beschlossen hat, den Mitgliedern eines Ausschusses auszuhändigen. Ist 



6 

 

der Prüfungsauftrag vom Aufsichtsrat erteilt worden, obliegen die Pflichten der gesetzlichen 

Vertreter dem Aufsichtsrat einschließlich der Unterrichtung der gesetzlichen Vertreter. 

(8) Die Wirtschaftsprüferkammer ist unverzüglich und schriftlich begründet durch den 

Abschlussprüfer und die gesetzlichen Vertreter der geprüften Gesellschaft von der 

Kündigung oder dem Widerruf des Prüfungsauftrages zu unterrichten. 

§ 319 HGB - Auswahl der Abschlussprüfer und Ausschl ussgründe 

(1) Abschlussprüfer können Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sein. 

Abschlussprüfer von Jahresabschlüssen und Lageberichten mittelgroßer Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung (§ 267 Abs. 2) oder von mittelgroßen Personenhandelsgesellschaften 

im Sinne des § 264a Abs. 1 können auch vereidigte Buchprüfer und 

Buchprüfungsgesellschaften sein. Die Abschlussprüfer nach den Sätzen 1 und 2 müssen 

über eine wirksame Bescheinigung über die Teilnahme an der Qualitätskontrolle nach § 57a 

der Wirtschaftsprüferordnung verfügen, es sei denn, die Wirtschaftsprüferkammer hat eine 

Ausnahmegenehmigung erteilt. 

(2) Ein Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer ist als Abschlussprüfer ausgeschlossen, 

wenn während des Geschäftsjahres, für dessen Schluss der zu prüfende Jahresabschluss 

aufgestellt wird, oder während der Abschlussprüfung Gründe, insbesondere Beziehungen 

geschäftlicher, finanzieller oder persönlicher Art, vorliegen, nach denen die Besorgnis der 

Befangenheit besteht. 

(3) Ein Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer ist insbesondere von der 

Abschlussprüfung ausgeschlossen, wenn er oder eine Person, mit der er seinen Beruf 

gemeinsam ausübt, 

1. Anteile oder andere nicht nur unwesentliche finanzielle Interessen an der zu prüfenden 

Kapitalgesellschaft oder eine Beteiligung an einem Unternehmen besitzt, das mit der zu 

prüfenden Kapitalgesellschaft verbunden ist oder von dieser mehr als zwanzig vom 

Hundert der Anteile besitzt; 

2. gesetzlicher Vertreter, Mitglied des Aufsichtsrats oder Arbeitnehmer der zu prüfenden 

Kapitalgesellschaft oder eines Unternehmens ist, das mit der zu prüfenden 

Kapitalgesellschaft verbunden ist oder von dieser mehr als zwanzig vom Hundert der 

Anteile besitzt; 

3.  über die Prüfungstätigkeit hinaus bei der zu prüfenden oder für die zu prüfende 

Kapitalgesellschaft in dem zu prüfenden Geschäftsjahr oder bis zur Erteilung des 

Bestätigungsvermerks 
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a) bei der Führung der Bücher oder der Aufstellung des zu prüfenden Jahresabschlusses 

mitgewirkt hat, 

b) bei der Durchführung der internen Revision in verantwortlicher Position mitgewirkt hat, 

c) Unternehmensleitungs- oder Finanzdienstleistungen erbracht hat oder 

d) eigenständige versicherungsmathematische oder Bewertungsleistungen erbracht hat, 

die sich auf den zu prüfenden Jahresabschluss nicht nur unwesentlich auswirken, 

sofern diese Tätigkeiten nicht von untergeordneter Bedeutung sind; dies gilt auch, wenn 

eine dieser Tätigkeiten von einem Unternehmen für die zu prüfende Kapitalgesellschaft 

ausgeübt wird, bei dem der Wirtschaftsprüfer oder vereidigte Buchprüfer gesetzlicher 

Vertreter, Arbeitnehmer, Mitglied des Aufsichtsrats oder Gesellschafter, der mehr als 

zwanzig vom Hundert der den Gesellschaftern zustehenden Stimmrechte besitzt, ist; 

4. bei der Prüfung eine Person beschäftigt, die nach den Nummern 1 bis 3 nicht 

Abschlussprüfer sein darf; 

5. in den letzten fünf Jahren jeweils mehr als dreißig vom Hundert der Gesamteinnahmen 

aus seiner beruflichen Tätigkeit von der zu prüfenden Kapitalgesellschaft und von 

Unternehmen, an denen die zu prüfende Kapitalgesellschaft mehr als zwanzig vom 

Hundert der Anteile besitzt, bezogen hat und dies auch im laufenden Geschäftsjahr zu 

erwarten ist; zur Vermeidung von Härtefällen kann die Wirtschaftsprüferkammer befristete 

Ausnahmegenehmigungen erteilen. 

Dies gilt auch, wenn der Ehegatte oder der Lebenspartner einen Ausschlussgrund nach Satz 

1 Nr. 1, 2 oder 3 erfüllt. 

(4) Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften sind von der 

Abschlussprüfung ausgeschlossen, wenn sie selbst, einer ihrer gesetzlichen Vertreter, ein 

Gesellschafter, der mehr als zwanzig vom Hundert der den Gesellschaftern zustehenden 

Stimmrechte besitzt, ein verbundenes Unternehmen, ein bei der Prüfung in verantwortlicher 

Position beschäftigter Gesellschafter oder eine andere von ihr beschäftigte Person, die das 

Ergebnis der Prüfung beeinflussen kann, nach Absatz 2 oder Absatz 3 ausgeschlossen sind. 

Satz 1 gilt auch, wenn ein Mitglied des Aufsichtsrats nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 

ausgeschlossen ist oder wenn mehrere Gesellschafter, die zusammen mehr als zwanzig 

vom Hundert der den Gesellschaftern zustehenden Stimmrechte besitzen, jeweils einzeln 

oder zusammen nach Absatz 2 oder Absatz 3 ausgeschlossen sind. 

(5) Absatz 1 Satz 3 sowie die Absätze 2 bis 4 sind auf den Abschlussprüfer des 

Konzernabschlusses entsprechend anzuwenden. 
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§ 319a HGB - Besondere Ausschlussgründe bei Unterne hmen von öffentlichem 

Interesse 

(1) Ein Wirtschaftsprüfer ist über die in § 319 Abs. 2 und 3 genannten Gründe hinaus auch 

dann von der Abschlussprüfung eines Unternehmens, das kapitalmarktorientiert im Sinn des 

§ 264d, das CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes, 

mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Kreditwesengesetzes genannten 

Institute, oder das Versicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 

91/674/EWG ist, ausgeschlossen, wenn er 

1.  in den letzten fünf Jahren jeweils mehr als fünfzehn vom Hundert der Gesamteinnahmen 

aus seiner beruflichen Tätigkeit von der zu prüfenden Kapitalgesellschaft oder von 

Unternehmen, an denen die zu prüfende Kapitalgesellschaft mehr als zwanzig vom 

Hundert der Anteile besitzt, bezogen hat und dies auch im laufenden Geschäftsjahr zu 

erwarten ist, 

2. in dem zu prüfenden Geschäftsjahr über die Prüfungstätigkeit hinaus Rechts- oder 

Steuerberatungsleistungen erbracht hat, die über das Aufzeigen von 

Gestaltungsalternativen hinausgehen und die sich auf die Darstellung der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage in dem zu prüfenden Jahresabschluss unmittelbar und nicht nur 

unwesentlich auswirken, 

3. über die Prüfungstätigkeit hinaus in dem zu prüfenden Geschäftsjahr an der 

Entwicklung, Einrichtung und Einführung von Rechnungslegungsinformationssystemen 

mitgewirkt hat, sofern diese Tätigkeit nicht von untergeordneter Bedeutung ist, oder 

4. für die Abschlussprüfung bei dem Unternehmen bereits in sieben oder mehr Fällen 

verantwortlich war; dies gilt nicht, wenn seit seiner letzten Beteiligung an der Prüfung 

des Jahresabschlusses zwei oder mehr Jahre vergangen sind. 

2.  in dem Geschäftsjahr, für dessen Schluss der zu prüfende Jahresabschluss aufzustellen 

ist, über die Prüfungstätigkeit hinaus Steuerberatungsleistungen im Sinne des Artikels 5 

Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer i und iv bis vii der Verordnung (EU) Nr. 

537/2014 erbracht hat, die sich einzeln oder zusammen auf den zu prüfenden 

Jahresabschluss unmittelbar und nicht nur unwesentlich auswirken; eine nicht nur 

unwesentliche Auswirkung liegt insbesondere dann vor, wenn die Erbringung der 

Steuerberatungsleistungen im zu prüfenden Geschäftsjahr den für steuerliche Zwecke 

zu ermittelnden Gewinn im Inland erheblich gekürzt hat oder ein erheblicher Teil des 

Gewinns ins Ausland verlagert worden ist, ohne dass eine über die steuerliche 

Vorteilserlangung hinausgehende wirtschaftliche Notwendigkeit für das Unternehmen 

besteht, oder 
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3.  in dem zu prüfenden Geschäftsjahr oder bis zur Erteilung des Bestätigungsvermerks 

über die Prüfungstätigkeit hinaus bei der zu prüfenden oder für die zu prüfende 

Kapitalgesellschaft Bewertungsleistungen im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Unterabsatz 

2 Buchstabe f der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 erbracht hat, die sich einzeln oder 

zusammen auf den zu prüfenden Jahresabschluss unmittelbar und nicht nur 

unwesentlich auswirken. 

§ 319 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 letzter Teilsatz, Satz 2 und Abs. 4 gilt für die in Satz 1 genannten 

Ausschlussgründe entsprechend.  

Satz 1 Nr. 1 bis 3 Nummer 2 und 3 gilt auch, wenn Personen, mit denen der 

Wirtschaftsprüfer seinen Beruf gemeinsam ausübt, die dort genannten Ausschlussgründe 

erfüllen; erbringt der Wirtschaftsprüfer Steuerberatungsleistungen im Sinne des Artikels 5 

Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer i und iv bis vii der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 

oder Bewertungsleistungen im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe f der 

Verordnung (EU) Nr. 537/2014, so hat er deren Auswirkungen auf den zu prüfenden 

Jahresabschluss im Prüfungsbericht darzustellen und zu erläutern.  

Satz 1 Nr. 4 findet auf eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Maßgabe Anwendung, 

dass sie nicht Abschlussprüfer sein darf, wenn sie bei der Abschlussprüfung des 

Unternehmens einen Wirtschaftsprüfer beschäftigt, der als verantwortlicher Prüfungspartner 

nach Satz 1 Nr. 4 nicht Abschlussprüfer sein darf.  

Verantwortlicher Prüfungspartner ist, wer den Bestätigungsvermerk nach § 322 

unterzeichnet oder als Wirtschaftsprüfer von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als für die 

Durchführung einer Abschlussprüfung vorrangig verantwortlich bestimmt worden ist. 

(1a) Auf Antrag des Abschlussprüfers kann die Abschlussprüferaufsichtsstelle beim 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle diesen von den Anforderungen des Artikels 4 

Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 ausnahmsweise für höchstens 

ein Geschäftsjahr ausnehmen, allerdings nur bis zu 140 Prozent des Durchschnitts der in 

Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 genannten Honorare. 

(2) Absatz 1 ist auf den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses entsprechend 

anzuwenden. Als verantwortlicher Prüfungspartner gilt auf Konzernebene auch, wer als 

Wirtschaftsprüfer auf der Ebene bedeutender Tochterunternehmen als für die Durchführung 

von deren Abschlussprüfung vorrangig verantwortlich bestimmt worden ist. 

(3) Der Prüfungsausschuss des Unternehmens muss die Erbringung von 

Steuerberatungsleistungen im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a 

Ziffer i und iv bis vii der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 durch den Abschlussprüfer vorher 
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genehmigen. Falls das Unternehmen keinen Prüfungsausschuss eingerichtet hat, muss die 

Genehmigung durch seinen Aufsichts- oder Verwaltungsrat erfolgen. 

§ 320 HGB - Vorlagepflicht. Auskunftsrecht 

(1) – (4) unverändert 

(5) Ist die Kapitalgesellschaft als Tochterunternehmen in den Konzernabschluss eines 

Mutterunternehmens einbezogen, das seinen Sitz nicht in einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum hat, kann der Prüfer nach Absatz 2 zur Verfügung gestellte 

Unterlagen an den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses weitergeben, soweit diese für 

die Prüfung des Konzernabschlusses des Mutterunternehmens erforderlich sind. Für die 

Übermittlung personenbezogener Daten gelten § 4b Absatz 2 bis 6 und § 4c des 

Bundesdatenschutzgesetzes entsprechend. 

§ 321 HGB - Prüfungsbericht 

(1) Der Abschlußprüfer hat über Art und Umfang sowie über das Ergebnis der Prüfung 

schriftlich und mit der gebotenen Klarheit zu berichten; auf den Bericht sind die Sätze 2 und 

3 sowie die Absätze 2 bis 4a anzuwenden. In dem Bericht Der Bericht ist schriftlich und mit 

der gebotenen Klarheit abzufassen; in ihm ist vorweg zu der Beurteilung der Lage des 

Unternehmens oder Konzerns durch die gesetzlichen Vertreter Stellung zu nehmen, wobei 

insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestandes und der künftigen Entwicklung des 

Unternehmens unter Berücksichtigung des Lageberichts und bei der Prüfung des 

Konzernabschlusses von Mutterunternehmen auch des Konzerns unter Berücksichtigung 

des Konzernlageberichts einzugehen ist, soweit die geprüften Unterlagen und der 

Lagebericht oder der Konzernlagebericht eine solche Beurteilung erlauben. Außerdem hat 

der Abschlussprüfer über bei Durchführung der Prüfung festgestellte Unrichtigkeiten oder 

Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften sowie Tatsachen zu berichten, die den Bestand des 

geprüften Unternehmens oder des Konzerns gefährden oder seine Entwicklung wesentlich 

beeinträchtigen können oder die schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder 

von Arbeitnehmern gegen Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder die Satzung erkennen lassen. 

(2) Im Hauptteil des Prüfungsberichts ist festzustellen, ob die Buchführung und die weiteren 

geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Konzernabschluss und der 

Konzernlagebericht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des 

Gesellschaftsvertrags oder der Satzung entsprechen. In diesem Rahmen ist auch über 

Beanstandungen zu berichten, die nicht zur Einschränkung oder  Versagung des 
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Bestätigungsvermerks geführt haben, soweit dies für die Überwachung der 

Geschäftsführung und des geprüften Unternehmens von Bedeutung ist. Es ist auch darauf 

einzugehen, ob der Abschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung oder sonstiger maßgeblicher Rechnungslegungsgrundsätze ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Kapitalgesellschaft oder des Konzerns vermittelt. Dazu ist auch auf wesentliche 

Bewertungsgrundlagen sowie darauf einzugehen, welchen Einfluss Änderungen in den 

Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und 

Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen sowie 

sachverhaltsgestaltende Maßnahmen insgesamt auf die Darstellung der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage haben. Hierzu sind die Posten des Jahres- und des 

Konzernabschlusses aufzugliedern und ausreichend zu erläutern, soweit diese Angaben 

nicht im Anhang enthalten sind. Es ist darzustellen, ob die gesetzlichen Vertreter die 

verlangten Aufklärungen und Nachweise erbracht haben. 

(3) In einem besonderen Abschnitt des Prüfungsberichts sind Gegenstand, Art und Umfang 

der Prüfung zu erläutern. Dabei ist auch auf die angewandten Rechnungslegungs- und 

Prüfungsgrundsätze einzugehen. 

(4) Ist im Rahmen der Prüfung eine Beurteilung nach § 317 Abs. 4 abgegeben worden, so ist 

deren Ergebnis in einem besonderen Teil des Prüfungsberichts darzustellen. Es ist darauf 

einzugehen, ob Maßnahmen erforderlich sind, um das interne Überwachungssystem zu 

verbessern. 

(4a) Der Abschlussprüfer hat im Prüfungsbericht seine Unabhängigkeit zu bestätigen. 

(5) Der Abschlussprüfer hat den Bericht unter Angabe des Datums zu unterzeichnen und 

den gesetzlichen Vertretern vorzulegen; § 322 Absatz 7 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. Hat 

der Aufsichtsrat den Auftrag erteilt, so ist der Bericht ihm und gleichzeitig einem 

eingerichteten Prüfungsausschuss vorzulegen; dem Vorstand ist vor Zuleitung Gelegenheit 

zur Stellungnahme zu geben. Im Fall des Satzes 2 ist der Bericht unverzüglich nach Vorlage 

dem Geschäftsführungsorgan mit Gelegenheit zur Stellungnahme zuzuleiten. 

§ 322 HGB - Bestätigungsvermerk 

(1) Der Abschlussprüfer hat das Ergebnis der Prüfung schriftlich in einem 

Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss oder zum Konzernabschluss 

zusammenzufassen. Der Bestätigungsvermerk hat Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

zu beschreiben und dabei die angewandten Rechnungslegungs- und Prüfungsgrundsätze 

anzugeben; er hat ferner eine Beurteilung des Prüfungsergebnisses zu enthalten. 
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(1a) Bei der Erstellung des Bestätigungsvermerks hat der Abschlussprüfer die 

internationalen Prüfungsstandards anzuwenden, die von der Europäischen Kommission in 

dem Verfahren nach Artikel 26 Absatz 3 der Richtlinie 2006/43/EG angenommen worden 

sind. 

(2) Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses muss zweifelsfrei ergeben, ob 

1. ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt, 

2. ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt, 

3. der Bestätigungsvermerk aufgrund von Einwendungen versagt oder 

4. der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wird, weil der Abschlussprüfer nicht in der Lage 

ist, ein Prüfungsurteil abzugeben. 

Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses soll allgemein verständlich und problemorientiert 

unter Berücksichtigung des Umstandes erfolgen, dass die gesetzlichen Vertreter den 

Abschluss zu verantworten haben. Auf Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens oder 

eines Konzernunternehmens gefährden, ist gesondert einzugehen. Auf Risiken, die den 

Fortbestand eines Tochterunternehmens gefährden, braucht im Bestätigungsvermerk zum 

Konzernabschluss des Mutterunternehmens nicht eingegangen zu werden, wenn das 

Tochterunternehmen für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns nur von 

untergeordneter Bedeutung ist. 

(3) In einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk (Absatz 2 Satz 1 Nr. 1) hat der 

Abschlussprüfer zu erklären, dass die von ihm nach § 317 durchgeführte Prüfung zu keinen 

Einwendungen geführt hat und dass der von den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft 

aufgestellte Jahres- oder Konzernabschluss aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 

Erkenntnisse des Abschlussprüfers nach seiner Beurteilung den gesetzlichen Vorschriften 

entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung oder 

sonstiger maßgeblicher Rechnungslegungsgrundsätze ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens oder des 

Konzerns vermittelt. Der Abschlussprüfer kann zusätzlich einen Hinweis auf Umstände 

aufnehmen, auf die er in besonderer Weise aufmerksam macht, ohne den 

Bestätigungsvermerk einzuschränken. 

(4) Sind Einwendungen zu erheben, so hat der Abschlussprüfer seine Erklärung nach Absatz 

3 Satz 1 einzuschränken (Absatz 2 Satz 1 Nr. 2) oder zu versagen (Absatz 2 Satz 1 Nr. 3). 

Die Versagung ist in den Vermerk, der nicht mehr als Bestätigungsvermerk zu bezeichnen 

ist, aufzunehmen. Die Einschränkung oder Versagung ist zu begründen; Absatz 3 Satz 2 

findet Anwendung. Ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk darf nur erteilt werden, wenn 
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der geprüfte Abschluss unter Beachtung der vom Abschlussprüfer vorgenommenen, in ihrer 

Tragweite erkennbaren Einschränkung ein den tatsächlichen Verhältnissen im Wesentlichen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. 

(5) Der Bestätigungsvermerk ist auch dann zu versagen, wenn der Abschlussprüfer nach 

Ausschöpfung aller angemessenen Möglichkeiten zur Klärung des Sachverhalts nicht in der 

Lage ist, ein Prüfungsurteil abzugeben (Absatz 2 Satz 1 Nr. 4). Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt 

entsprechend. 

(6) Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses hat sich auch darauf zu erstrecken, ob der 

Lagebericht oder der Konzernlagebericht nach dem Urteil des Abschlussprüfers mit dem 

Jahresabschluss und gegebenenfalls mit dem Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a oder mit 

dem Konzernabschluss in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

des Unternehmens oder des Konzerns vermittelt. Dabei ist auch darauf einzugehen, ob die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. 

(6a) Wurden mehrere Prüfer oder Prüfungsgesellschaften gemeinsam zum Abschlussprüfer 

bestellt, soll die Beurteilung des Prüfungsergebnisses einheitlich erfolgen. Ist eine 

einheitliche Beurteilung ausnahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür darzulegen; 

die Beurteilung ist jeweils in einem gesonderten Absatz vorzunehmen. Die Sätze 1 und 2 

gelten im Fall der gemeinsamen Bestellung von 

1. Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, 

2. vereidigten Buchprüfern oder Buchprüfungsgesellschaften sowie 

3. Prüfern oder Prüfungsgesellschaften nach den Nummern 1 und 2. 

(7) Der Abschlussprüfer hat den Bestätigungsvermerk oder den Vermerk über seine 

Versagung unter Angabe von Ort und Tag zu unterzeichnen des Ortes der Niederlassung 

des Abschlussprüfers und des Tages der Unterzeichnung zu unterzeichnen; im Fall des 

Absatzes 6a hat die Unterzeichnung durch alle bestellten Personen zu erfolgen. Der 

Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung ist auch in den 

Prüfungsbericht aufzunehmen. 

§ 324 HGB - Prüfungsausschuss 

(1) ) Kapitalgesellschaften im Sinn des § 264d  Unternehmen, die kapitalmarktorientiert im 

Sinne des § 264d sind, die keinen Aufsichts- oder Verwaltungsrat haben, der die 

Voraussetzungen des § 100 Abs. 5 des Aktiengesetzes erfüllen muss, sind verpflichtet, 

einen Prüfungsausschuss im Sinn des Absatzes 2 einzurichten, der sich insbesondere mit 
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den in § 107 Abs. 3 Satz 2 und 3 des Aktiengesetzes beschriebenen Aufgaben befasst. Dies 

gilt nicht für 

1. Kapitalgesellschaften im Sinn des Satzes 1, deren ausschließlicher Zweck in der 

Ausgabe von Wertpapieren im Sinn des § 2 Abs. 1 Satz 1 des 

Wertpapierhandelsgesetzes besteht, die durch Vermögensgegenstände besichert sind; 

im Anhang ist darzulegen, weshalb ein Prüfungsausschuss nicht eingerichtet wird; 

2. Kreditinstitute im Sinn des § 340 Abs. 1, die einen organisierten Markt im Sinn des § 2 

Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes nur durch die Ausgabe von Schuldtiteln im Sinn 

des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe a des Wertpapierhandelsgesetzes in Anspruch 

nehmen, soweit deren Nominalwert 100 Millionen Euro nicht übersteigt und keine 

Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Prospekts nach dem Wertpapierprospektgesetz 

besteht; 

3.  Investmentvermögen im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs. 

(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind von den Gesellschaftern zu wählen. 

Mindestens ein Mitglied muss die Voraussetzungen des § 100 Abs. 5 des Aktiengesetzes 

erfüllen; die Mehrheit der Mitglieder, darunter der Vorsitzende, muss unabhängig sein. Der 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses darf nicht mit der Geschäftsführung betraut sein. § 

107 Absatz 3 Satz 5, § 124 Abs. 3 Satz 2 und § 171 Abs. 1 Satz 2 und 3 des Aktiengesetzes 

sind entsprechend anzuwenden. 

(3) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung 

(EU) Nr. 537/2014 von einem Unternehmen, das kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d, 

das CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes, mit 

Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Kreditwesengesetzes genannten 

Institute, oder das Versicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 

91/674/EWG ist, eine Darstellung und Erläuterung des Ergebnisses sowie der Durchführung 

der Tätigkeit seines Prüfungsausschusses verlangen. Die Abschlussprüferaufsichtsstelle soll 

zunächst auf Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen zurückgreifen. Satz 1 findet 

keine Anwendung, wenn das Unternehmen eine Genossenschaft, eine Sparkasse oder ein 

sonstiges landesrechtliches öffentlich-rechtliches Kreditinstitut ist. 
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§ 330 HGB

(1) – (3) unverändert

(4) Änderungen an Abs. 4 über Artikel 1 Nr. 9 AReG unklar

§ 333a - Verletzung der Pflichten bei Abschlussprüfungen

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als 

Mitglied eines nach § 324 Absatz 1 Satz 1 eingerichteten Prüfungsausschusses 

1. eine in § 334 Absatz 2a bezeichnete Handlung begeht und dafür einen Vermögensvorteil

erhält oder sich versprechen lässt oder 

2. eine in § 334 Absatz 2a bezeichnete Handlung beharrlich wiederholt.

§ 334 HGB - Bußgeldvorschriften

(1) unverändert

(2) Ordnungswidrig handelt, wer zu einem Jahresabschluss, zu einem Einzelabschluss nach

§ 325 Abs. 2a oder zu einem Konzernabschluss, der aufgrund gesetzlicher Vorschriften zu

prüfen ist, einen Vermerk nach § 322 Abs. 1 erteilt, obwohl nach § 319 Abs. 2, 3, 5, § 319a

Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, § 319b Abs. 1 Satz 1 oder 2 er oder nach § 319 Abs. 4, auch in

Verbindung mit § 319a Abs. 1 Satz 2, oder § 319a Abs. 1 Satz 4, 5, § 319b Abs. 1 die

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die Buchprüfungsgesellschaft, für die er tätig wird, nicht

Abschlussprüfer sein darf.

(2a) Ordnungswidrig handelt, wer als Mitglied eines nach § 324 Absatz 1 Satz 1 

eingerichteten Prüfungsausschusses  

1.  die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesellschaft nicht nach

Maßgabe des Artikels 4 Absatz 3 Unterabsatz 2, des Artikels 5 Absatz 4 Unterabsatz 1

Satz 1 oder des Artikels 6 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die

Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des

Beschlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77; L 170 vom

11.6.2014, S. 66) überwacht,

2.  eine Empfehlung für die Bestellung eines Abschlussprüfers oder einer

Prüfungsgesellschaft vorlegt, die den Anforderungen nach Artikel 16 Absatz 2 

Unterabsatz 2 oder 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht entspricht oder der ein 
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Auswahlverfahren nach Artikel 16 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 

537/2014 nicht vorangegangen ist, oder 

3.  den Gesellschaftern einen Vorschlag für die Bestellung eines Abschlussprüfers oder einer 

Prüfungsgesellschaft vorlegt, der den Anforderungen nach Artikel 16 Absatz 5 

Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht entspricht. 

(3) unverändert 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinn des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen der Absätze 1 und 2a das Bundesamt für Justiz, in 

den Fällen des Absatzes 2 die Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft 

und Ausfuhrkontrolle. 

§ 335b HGB - Anwendung der Straf- und Bußgeld- sowi e der 

Ordnungsgeldvorschriften auf bestimmte offene Hande lsgesellschaften und 

Kommanditgesellschaften  

Die Strafvorschriften der §§ 331 bis 333a, die Bußgeldvorschrift des § 334 sowie die 

Ordnungsgeldvorschrift des § 335 gelten auch für offene Handelsgesellschaften und 

Kommanditgesellschaften im Sinn des § 264a Abs. 1. Das Verfahren nach § 335 ist in 

diesem Fall gegen die persönlich haftenden Gesellschafter oder gegen die Mitglieder der 

vertretungsberechtigten Organe der persönlich haftenden Gesellschafter zu richten. Es kann 

auch gegen die offene Handelsgesellschaft oder gegen die Kommanditgesellschaft gerichtet 

werden. § 335a ist entsprechend anzuwenden. 

§ 335c HGB - Mitteilungen an die Abschlussprüferauf sichtsstelle  

(1) Das Bundesamt für Justiz übermittelt der Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bundesamt 

für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle alle Bußgeldentscheidungen nach § 334 Absatz 2a. 

(2) In Strafverfahren, die eine Straftat nach § 333a zum Gegenstand haben, übermittelt die 

Staatsanwaltschaft im Falle der Erhebung der öffentlichen Klage der 

Abschlussprüferaufsichtsstelle die das Verfahren abschließende Entscheidung. Ist gegen die 

Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt worden, ist die Entscheidung unter Hinweis auf das 

eingelegte Rechtsmittel zu übermitteln. 

§ 339 HGB - Offenlegung 

(1) Der Vorstand hat unverzüglich nach der Generalversammlung über den Jahresabschluß, 

jedoch spätestens vor Ablauf des zwölften Monats des dem Abschlussstichtag 
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nachfolgenden Geschäftsjahrs, den festgestellten Jahresabschluß, den Lagebericht und den 

Bericht des Aufsichtsrats beim Betreiber des Bundesanzeigers elektronisch einzureichen. Ist 

die Erteilung eines Bestätigungsvermerks nach § 58 Abs. 2 des Genossenschaftsgesetzes 

oder nach Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 vorgeschrieben, so ist 

dieser mit dem Jahresabschluß einzureichen; hat der Prüfungsverband die Bestätigung des 

Jahresabschlusses versagt, so muß dies auf dem eingereichten Jahresabschluß vermerkt 

und der Vermerk vom Prüfungsverband unterschrieben sein. Ist die Prüfung des 

Jahresabschlusses im Zeitpunkt der Einreichung der Unterlagen nach Satz 1 nicht 

abgeschlossen, so ist der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung 

unverzüglich nach Abschluß der Prüfung einzureichen. Wird der Jahresabschluß oder der 

Lagebericht nach der Einreichung geändert, so ist auch die geänderte Fassung 

einzureichen. 

(2) unverändert 

§ 340 HGB - [Anwendung]  

(1) Dieser Unterabschnitt ist auf Kreditinstitute im Sinne des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über 

das Kreditwesen anzuwenden, soweit sie nach dessen § 2 Abs. 1, 4 oder 5 von der 

Anwendung nicht ausgenommen sind, sowie auf CRR-Kreditinstitute im Sinne des § 1 

Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes, soweit sie nicht nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 

und 2 des Kreditwesengesetzes von der Anwendung ausgenommen sind, und auf 

Zweigniederlassungen von Unternehmen mit Sitz in einem Staat, der nicht Mitglied der 

Europäischen Gemeinschaft und auch nicht Vertragsstaat des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum ist, sofern die Zweigniederlassung nach § 53 Abs. 1 des 

Gesetzes über das Kreditwesen als Kreditinstitut gilt. § 340l Abs. 2 und 3 ist außerdem auf 

Zweigniederlassungen im Sinne des § 53b Abs. 1 Satz 1 und Abs. 7 des Gesetzes über das 

Kreditwesen, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 53c Nr. 1 dieses 

Gesetzes, anzuwenden, sofern diese Zweigniederlassungen Bankgeschäfte im Sinne des § 

1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 5 und 7 bis 12 dieses Gesetzes betreiben. Zusätzliche 

Anforderungen auf Grund von Vorschriften, die wegen der Rechtsform oder für 

Zweigniederlassungen bestehen, bleiben unberührt. 

(2) – (5) unverändert 

§ 340k HGB - [Prüfung] 

(1) Kreditinstitute haben unabhängig von ihrer Größe ihren Jahresabschluß und Lagebericht 

sowie ihren Konzernabschluß und Konzernlagebericht unbeschadet der Vorschriften der §§ 
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28 und 29 des Gesetzes über das Kreditwesen nach den Vorschriften des Dritten 

Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts über die Prüfung prüfen zu lassen; § 319 Abs. 1 

Satz 2 ist § 318 Absatz 1a und § 319 Absatz 1 Satz 2 sind nicht anzuwenden. Die Prüfung ist 

spätestens vor Ablauf des fünften Monats des dem Abschlußstichtag nachfolgenden 

Geschäftsjahrs vorzunehmen. Der Jahresabschluß ist nach der Prüfung unverzüglich 

festzustellen. Auf CRR-Kreditinstitute im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des 

Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des 

Kreditwesengesetzes genannten Institute, sind die Vorschriften des Dritten Unterabschnitts 

des Zweiten Abschnitts nur insoweit anzuwenden, als nicht die Verordnung (EU) Nr. 

537/2014 anzuwenden ist. 

(2) – (2a) unverändert 

(3) Ist das Kreditinstitut eine Sparkasse, so dürfen die nach Absatz 1 vorgeschriebenen 

Prüfungen abweichend von § 319 Abs. 1 Satz 1 von der Prüfungsstelle eines Sparkassen- 

und Giroverbands durchgeführt werden. Die Prüfung darf von der Prüfungsstelle jedoch nur 

durchgeführt werden, wenn der Leiter der Prüfungsstelle die Voraussetzungen des § 319 

Abs. 1 Satz 1 und 2 erfüllt; § 319 Abs. 2, 3 und 5 sowie § 319a, § 319a Absatz 1 und 2 sowie 

Artikel 5 Absatz 1, 4 Unterabsatz 1 und Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 sind auf 

alle vom Sparkassen- und Giroverband beschäftigten Personen, die das Ergebnis der 

Prüfung beeinflussen können, entsprechend anzuwenden. Auf die Prüfungsstellen findet 

Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 keine Anwendung. Außerdem muß sichergestellt 

sein, daß der Abschlußprüfer die Prüfung unabhängig von den Weisungen der Organe des 

Sparkassen- und Giroverbands durchführen kann. Soweit das Landesrecht nichts anderes 

vorsieht, findet § 319 Abs. 1 Satz 3 mit der Maßgabe Anwendung, dass die Bescheinigung 

der Prüfungsstelle erteilt worden sein muss. 

(4) Ist das Kreditinstitut eine Sparkasse, finden Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 2 sowie die 

Artikel 16, 17 und 19 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 keine Anwendung. Artikel 4 Absatz 

3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 findet auf alle vom Sparkassen- und 

Giroverband beschäftigten Personen, die das Ergebnis der Prüfung beeinflussen können, 

entsprechende Anwendung. Auf die Prüfungsstellen findet Artikel 4 Absatz 2 und 3 

Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 keine Anwendung. 

(5) Kreditinstitute, auch wenn sie nicht in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft betrieben 

werden, haben § 324 anzuwenden, wenn sie kapitalmarktorientiert im Sinn des § 264d sind 

und keinen Aufsichts- oder Verwaltungsrat haben, der die Voraussetzungen des § 100 Abs. 

5 des Aktiengesetzes erfüllen muss. CRR-Kreditinstitute im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 

des Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des 

Kreditwesengesetzes genannten Institute, haben, auch wenn sie nicht kapitalmarktorientiert 



19 

 

im Sinne des § 264d sind, § 324 Absatz 1 und 2 anzuwenden, wenn sie keinen Aufsichts- 

oder Verwaltungsrat haben, der die Voraussetzungen des § 100 Absatz 5 des 

Aktiengesetzes erfüllen muss. Dies gilt für Sparkassen im Sinn des Absatzes 3 sowie 

sonstige landesrechtliche öffentlich-rechtliche Kreditinstitute nur, soweit das Landesrecht 

nichts anderes vorsieht. 

§ 340m HGB - Strafvorschriften 

(1) Die Strafvorschriften der §§ 331 bis 333 sind auch auf nicht in der Rechtsform einer 

Kapitalgesellschaft betriebene Kreditinstitute, auf Finanzdienstleistungsinstitute im Sinne des 

§ 340 Absatz 4 sowie auf Institute im Sinne des § 340 Absatz 5 anzuwenden. § 331 ist 

darüber hinaus auch anzuwenden auf die Verletzung von Pflichten durch  

1. den Geschäftsleiter (§ 1 Absatz 2 Satz 1 des Kreditwesengesetzes) eines nicht in der 

Rechtsform der Kapitalgesellschaft betriebenen Kreditinstituts oder 

Finanzdienstleistungsinstituts im Sinne des § 340 Absatz 4 Satz 1, 

2. den Geschäftsleiter (§ 1 Absatz 8 Satz 1 und 2 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) 

eines nicht in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft betriebenen Instituts im Sinne des § 

340 Absatz 5, 

3. den Inhaber eines in der Rechtsform des Einzelkaufmanns betriebenen Kreditinstituts oder 

Finanzdienstleistungsinstituts im Sinne des § 340 Absatz 4 Satz 1 und 

4. den Geschäftsleiter im Sinne des § 53 Absatz 2 Nummer 1 des Kreditwesengesetzes. 

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Mitglied 

eines nach § 340k Absatz 5 Satz 1 in Verbindung mit § 324 Absatz 1 Satz 1 eingerichteten 

Prüfungsausschusses eines dort genannten CRR-Kreditinstituts  

1. eine in § 340n Absatz 2a bezeichnete Handlung begeht und dafür einen Vermögensvorteil 

erhält oder sich versprechen lässt oder 

2. eine in § 340n Absatz 2a bezeichnete Handlung beharrlich wiederholt. 

(3) § 335c Absatz 2 gilt in den Fällen des Absatzes 2 entsprechend. 

§ 340n HGB - Bußgeldvorschriften 

(1) unverändert 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer zu einem Jahresabschluss, zu einem Einzelabschluss nach 

§ 325 Abs. 2a oder zu einem Konzernabschluss, der aufgrund gesetzlicher Vorschriften zu 

prüfen ist, einen Vermerk nach § 322 Abs. 1 erteilt, obwohl nach § 319 Abs. 2, 3, 5, § 319a 
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Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, § 319b Abs. 1 er, nach § 319 Abs. 4, auch in Verbindung mit § 319a 

Abs. 1 Satz 2, oder § 319a Abs. 1 Satz 4, 5, § 319b Abs. 1 die 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder nach § 340k Abs. 2 oder Abs. 3 der Prüfungsverband 

oder die Prüfungsstelle, für die oder für den er tätig wird, nicht Abschlussprüfer sein darf. 

(2a) Ordnungswidrig handelt, wer 

1.  als Mitglied eines nach § 340k Absatz 5 Satz 1 in Verbindung mit § 324 Absatz 1 Satz 1 

eingerichteten Prüfungsausschusses eines CRR-Kreditinstituts im Sinne des § 1 Absatz 

3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 

des Kreditwesengesetzes genannten Institute, das keine Sparkasse ist,  

a)  die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesellschaft nicht nach 

Maßgabe des Artikels 4 Absatz 3 Unterabsatz 2, des Artikels 5 Absatz 4 Unterabsatz 1 

Satz 1 oder des Artikels 6 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische 

Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse 

und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 

27.5.2014, S. 77; L 170 vom 11.6.2014, S. 66) überwacht, 

b)  eine Empfehlung für die Bestellung eines Abschlussprüfers oder einer 

Prüfungsgesellschaft vorlegt, die den Anforderungen nach Artikel 16 Absatz 2 

Unterabsatz 2 oder 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht entspricht oder der ein 

Auswahlverfahren nach Artikel 16 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 

537/2014 nicht vorangegangen ist, oder 

c)  den Gesellschaftern oder der sonst für die Bestellung des Abschlussprüfers 

zuständigen Stelle einen Vorschlag für die Bestellung eines Abschlussprüfers oder 

einer Prüfungsgesellschaft vorlegt, der den Anforderungen nach Artikel 16 Absatz 5 

Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht entspricht, oder 

2.  als Mitglied eines nach § 340k Absatz 5 in Verbindung mit § 324 Absatz 1 Satz 1 

eingerichteten Prüfungsausschusses eines CRR-Kreditinstituts im Sinne des § 1 Absatz 

3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 

des Kreditwesengesetzes genannten Institute, das eine Sparkasse ist, die Unabhängigkeit 

der in § 340k Absatz 3 Satz 2 zweiter Halbsatz genannten Personen nicht nach Maßgabe 

des Artikels 5 Absatz 4 Unterabsatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 in 

Verbindung mit § 340k Absatz 3 Satz 2 oder nach Maßgabe des Artikels 6 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 537/2014 überwacht. 

(3) unverändert 
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(4) Verwaltungsbehörde im Sinn des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen der Absätze 1 und 2a die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht, in den Fällen des Absatzes 2 die 

Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. 

(5) Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht übermittelt der 

Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle alle 

Bußgeldentscheidungen nach Absatz 2a. 

§ 341k HGB  

(1) Versicherungsunternehmen haben unabhängig von ihrer Größe ihren Jahresabschluß 

und Lagebericht sowie ihren Konzernabschluß und Konzernlagebericht nach den 

Vorschriften des Dritten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts prüfen zu lassen. § 318 

Absatz 1a und § 319 Absatz 1 Satz 2 sind nicht anzuwenden. § 319 Abs. 1 Satz 2 ist nicht 

anzuwenden. Hat keine Prüfung stattgefunden, so kann der Jahresabschluß nicht festgestellt 

werden. Auf Versicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 

91/674/EWG sind die Vorschriften des Dritten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts nur 

insoweit anzuwenden, als nicht die Verordnung (EU) Nr. 537/2014 anzuwenden ist. 

(2) – (3) unverändert 

(4) Versicherungsunternehmen, auch wenn sie nicht in der Rechtsform einer 

Kapitalgesellschaft betrieben werden, haben § 324 anzuwenden, wenn sie 

kapitalmarktorientiert im Sinn des § 264d sind und keinen Aufsichts- oder Verwaltungsrat 

haben, der die Voraussetzungen des § 100 Abs. 5 des Aktiengesetzes erfüllen muss. 

Versicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 91/674/EWG 

haben, auch wenn sie nicht kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d sind, § 324 Absatz 1 

und 2 anzuwenden, wenn sie keinen Aufsichts- oder Verwaltungsrat haben, der die 

Voraussetzungen des § 100 Absatz 5 des Aktiengesetzes erfüllen muss. Dies gilt für 

landesrechtliche öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen nur, soweit das 

Landesrecht nichts anderes vorsieht. 
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§ 341m HGB - Strafvorschriften 

(1) Die Strafvorschriften der §§ 331 bis 333 sind auch auf nicht in der Rechtsform einer 

Kapitalgesellschaft betriebene Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds anzuwenden. 

§ 331 ist darüber hinaus auch anzuwenden auf die Verletzung von Pflichten durch den 

Hauptbevollmächtigten (§ 106 Abs. 3 des Versicherungsaufsichtsgesetzes). 

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Mitglied 

eines nach § 341k Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit § 324 Absatz 1 Satz 1 eingerichteten 

Prüfungsausschusses 

1.  eine in § 341n Absatz 2a bezeichnete Handlung begeht und dafür einen Vermögensvorteil 

erhält oder sich versprechen lässt oder 

2.  eine in § 341n Absatz 2a bezeichnete Handlung beharrlich wiederholt. 

(3) § 335c Absatz 2 gilt in den Fällen des Absatzes 2 entsprechend. 

§ 341n HGB - Bußgeldvorschriften  

(1) unverändert 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer zu einem Jahresabschluss, zu einem Einzelabschluss nach 

§ 325 Abs. 2a oder zu einem Konzernabschluss, der aufgrund gesetzlicher Vorschriften zu 

prüfen ist, einen Vermerk nach § 322 Abs. 1 erteilt, obwohl nach § 319 Abs. 2, 3, 5, § 319a 

Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, § 319b Abs. 1 er oder nach § 319 Abs. 4, auch in Verbindung mit § 

319a Abs. 1 Satz 2, oder § 319a Abs. 1 Satz 4, 5, § 319b Abs. 1 die 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, für die er tätig wird, nicht Abschlussprüfer sein darf. 

(2a) Ordnungswidrig handelt, wer als Mitglied eines nach § 341k Absatz 4 Satz 1 in 

Verbindung mit § 324 Absatz 1 Satz 1 eingerichteten Prüfungsausschusses 

1.  die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesellschaft nicht nach 

Maßgabe des Artikels 4 Absatz 3 Unterabsatz 2, des Artikels 5 Absatz 4 Unterabsatz 1 

Satz 1 oder des Artikels 6 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die 

Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des 

Beschlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77; L 170 vom 

11.6.2014, S. 66) überwacht, 

2.  eine Empfehlung für die Bestellung eines Abschlussprüfers oder einer 

Prüfungsgesellschaft vorlegt, die den Anforderungen nach Artikel 16 Absatz 2 

Unterabsatz 2 oder 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht entspricht oder der ein 
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Auswahlverfahren nach Artikel 16 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 

537/2014 nicht vorangegangen ist, oder 

3.  den Gesellschaftern oder der sonst für die Bestellung des Abschlussprüfers zuständigen 

Stelle einen Vorschlag für die Bestellung eines Abschlussprüfers oder einer 

Prüfungsgesellschaft vorlegt, der den Anforderungen nach Artikel 16 Absatz 5 

Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht entspricht. 

(3) unverändert 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen der Absätze 1 und 2a die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht für die ihrer Aufsicht unterliegenden 

Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds. Unterliegt ein Versicherungsunternehmen 

und Pensionsfonds der Aufsicht einer Landesbehörde, so ist diese in den Fällen der Absätze 

1 und 2a zuständig. In den Fällen des Absatzes 2 ist die Abschlussprüferaufsichtsstelle beim 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zuständig. 

(5) Die nach Absatz 4 Satz 1 oder 2 zuständige Verwaltungsbehörde übermittelt der 

Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle alle 

Bußgeldentscheidungen nach Absatz 2a. 

§ 341p HGB - Anwendung der Straf- und Bußgeld- sowi e der 

Ordnungsgeldvorschriften auf Pensionsfonds 

Die Strafvorschriften des § 341m, die Bußgeldvorschrift des § 341n sowie die 

Ordnungsgeldvorschrift des § 341o gelten auch für Pensionsfonds im Sinn des § 341 Abs. 4 

Satz 1. Die Strafvorschriften des § 341m Absatz 1, die Bußgeldvorschrift des § 341n Absatz 

1 und 2 sowie die Ordnungsgeldvorschrift des § 341o gelten auch für Pensionsfonds im Sinn 

des § 341 Abs. 4 Satz 1. 

§ 342b - HGB Prüfstelle für Rechnungslegung 

(1) unverändert 

(2) Die Prüfstelle prüft, ob der zuletzt festgestellte Jahresabschluss und der zugehörige 

Lagebericht oder der zuletzt gebilligte Konzernabschluss und der zugehörige 

Konzernlagebericht, der zuletzt veröffentlichte verkürzte Abschluss und der zugehörige 

Zwischenlagebericht sowie zuletzt veröffentlichte Zahlungsberichte oder 

Konzernzahlungsberichte, jeweils einschließlich der zugrunde liegenden Buchführung  eines 

Unternehmens im Sinne des Satzes 2 den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der 
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Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung oder den sonstigen durch Gesetz zugelassenen 

Rechnungslegungsstandards entspricht. Geprüft werden die Abschlüsse und Berichte von 

Unternehmen, die als Emittenten von zugelassenen Wertpapieren im Sinne des § 2 Absatz 1 

des Wertpapierhandelsgesetzes die Bundesrepublik Deutschland als Herkunftsstaat haben; 

unberücksichtigt bleiben hierbei Anteile und Aktien an offenen Investmentvermögen im Sinne 

des § 1 Absatz 4 des Kapitalanlagegesetzbuchs. Die Prüfstelle prüft,  

1. soweit konkrete Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften 

vorliegen, 

2. auf Verlangen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder 

3. ohne besonderen Anlass (stichprobenartige Prüfung). 

Im Fall des Satzes 3 Nr. 1 unterbleibt die Prüfung, wenn offensichtlich kein öffentliches 

Interesse an der Prüfung besteht; Satz 3 Nr. 3 ist auf die Prüfung des verkürzten 

Abschlusses und des zugehörigen Zwischenlageberichts sowie des Zahlungsberichts und 

des Konzernzahlungsberichts nicht anzuwenden. Die stichprobenartige Prüfung erfolgt nach 

den von der Prüfstelle im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz und dem Bundesministerium der Finanzen festgelegten Grundsätzen. 

Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung zur Erteilung seines 

Einvernehmens auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht übertragen. Die 

Prüfung kann trotz Wegfalls der Zulassung der Wertpapiere zum Handel im organisierten 

Markt fortgesetzt werden, insbesondere dann, wenn nach dem Beginn der Prüfung im 

laufenden Verfahren ein Fehler festgestellt wird, an dessen Bekanntmachung ein öffentliches 

Interesse besteht. 
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EGHGB  

Artikel … EGHGB - Übergangsvorschrift zum Abschluss prüfungsreformgesetz 

(1) § 319a Absatz 1, 2 und 3 sowie die §§ 321 und 322 des Handelsgesetzbuchs jeweils in 

der Fassung des Abschlussprüfungsreformgesetzes vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum 

und Fundstelle] sind erstmals auf Jahres- und Konzernabschlüsse für das nach dem 16. Juni 

2016 beginnende Geschäftsjahr anzuwenden. § 319a Absatz 1 und 2 sowie die §§ 321 und 

322 des Handelsgesetzbuchs in der bis zum 16. Juni 2016 geltenden Fassung sind letztmals 

auf Jahres- und  Konzernabschlüsse für vor dem 17. Juni 2016 beginnende Geschäftsjahre 

anzuwenden. 

(2) § 324 Absatz 2 Satz 2 des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des 

Abschlussprüfungsreformgesetzes vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle] 

muss so lange nicht angewandt werden, wie alle Mitglieder des Prüfungsausschusses vor 

dem 17. Juni 2016 bestellt worden sind. 
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WpHG 

§ 37n WpHG - Prüfung von Unternehmensabschlüssen un d –berichten 

Die Bundesanstalt hat die Aufgabe, nach den Vorschriften dieses Abschnitts und 

vorbehaltlich § 342b Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 und 3 des Handelsgesetzbuchs zu prüfen, 

ob folgende Abschlüsse und Berichte, jeweils einschließlich der zugrunde liegenden 

Buchführung, von Unternehmen, für die als Emittenten von zugelassenen Wertpapieren die 

Bundesrepublik Deutschland der Herkunftsstaat ist, den gesetzlichen Vorschriften 

einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung oder den sonstigen durch 

Gesetz zugelassenen Rechnungslegungsstandards entsprechen: 

 1.   festgestellte Jahresabschlüsse und zugehörige Lageberichte oder gebilligte 

 Konzernabschlüsse und zugehörige Konzernlageberichte,  

 2.   veröffentlichte verkürzte Abschlüsse und zugehörige Zwischenlageberichte sowie  

 3.   veröffentlichte Zahlungs- oder Konzernzahlungsberichte. 

§ 37o WpHG - Anordnung einer Prüfung der Rechnungsl egung und 

Ermittlungsbefugnisse der Bundesanstalt  

(1) Die Bundesanstalt ordnet eine Prüfung der Rechnungslegung an, soweit konkrete 

Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften vorliegen; die 

Anordnung unterbleibt, wenn ein öffentliches Interesse an der Klärung offensichtlich nicht 

besteht. Die Bundesanstalt kann eine Prüfung der Rechnungslegung auch ohne besonderen 

Anlass anordnen (stichprobenartige Prüfung). Der Umfang der einzelnen Prüfung soll in der 

Prüfungsanordnung festgelegt werden. Geprüft wird nur der zuletzt festgestellte 

Jahresabschluss und der zugehörige Lagebericht oder der zuletzt gebilligte 

Konzernabschluss und der zugehörige Konzernlagebericht, der zuletzt veröffentlichte 

verkürzte Abschluss und der zugehörige Zwischenlagebericht sowie der zuletzt 

veröffentlichte Zahlungsbericht oder Konzernzahlungsbericht; unbeschadet dessen darf die 

Bundesanstalt im Fall von § 37p Abs. 1 Satz 2 den Abschluss prüfen, der Gegenstand der 

Prüfung durch die Prüfstelle im Sinne von § 342b Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs 

(Prüfstelle) gewesen ist. Ordnet die Bundesanstalt eine Prüfung der Rechnungslegung an, 

nachdem sie von der Prüfstelle einen Bericht gemäß § 37p Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 erhalten hat, 

so kann sie ihre Anordnung und den Grund nach § 37p Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 im 

Bundesanzeiger bekannt machen. Auf die Prüfung des verkürzten Abschlusses und des 

zugehörigen Zwischenlageberichts sowie des Zahlungsberichts und 

Konzernzahlungsberichts ist Satz 2 nicht anzuwenden. Die Prüfung kann trotz Wegfalls der 
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Zulassung der Wertpapiere zum Handel im organisierten Markt fortgesetzt werden, 

insbesondere dann, wenn nach dem Beginn der Prüfung im laufenden Verfahren ein Fehler 

festgestellt wird, an dessen Bekanntmachung ein öffentliches Interesse besteht. 

(1a) – (5) unverändert 
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PublG 
§ 6 PublG - Prüfung durch die Abschlußprüfer  

(1) Der Jahresabschluß und der Lagebericht sind durch einen Abschlußprüfer zu prüfen. 

Soweit in den Absätzen 2 bis 4 nichts anderes bestimmt ist, gelten § 316 Abs. 3, § 317 Abs. 

1, 2, 4a, 5 und 6, § 318 Abs. 1 bis 1b, 3 bis 8, § 319 Abs. 1 bis 4, § 319a Abs. 1, 1a und 3, 

§ 319b Abs. 1, § 320 Abs. 1, 2 und 4 sowie die §§ 321 bis 324 des Handelsgesetzbuchs 

über die Prüfung des Jahresabschlusses sinngemäß, bei einem Unternehmen, das 

kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs ist, jedoch nur insoweit, 

als nicht die Verordnung (EU) Nr. 537/2014 anzuwenden ist. 

(2) Handelt es sich um das Unternehmen einer Personenhandelsgesellschaft oder eines 

Einzelkaufmanns, so hat sich die Prüfung auch darauf zu erstrecken, ob § 5 Abs. 4 beachtet 

worden ist. 

(3) Der Abschlußprüfer wird bei Personenhandelsgesellschaften, soweit nicht das Gesetz, 

die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag etwas anderes vorsehen, von den Gesellschaftern 

gewählt. Handelt es sich um das Unternehmen eines Einzelkaufmanns, so bestellt dieser 

den Abschlußprüfer. Bei anderen Unternehmen wird der Abschlußprüfer, sofern über seine 

Bestellung nichts anderes bestimmt ist, vom Aufsichtsrat gewählt; hat das Unternehmen 

keinen Aufsichtsrat, so bestellen die gesetzlichen Vertreter den Abschlußprüfer. Bei einem 

Unternehmen, das kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs ist, 

ist der Vorschlag zur Wahl des Abschlussprüfers auf die Empfehlung des 

Prüfungsausschusses zu stützen. 

§ 7 PublG - Prüfung durch den Aufsichtsrat 

Hat das Unternehmen einen Aufsichtsrat, so haben die gesetzlichen Vertreter unverzüglich 

nach Eingang des Prüfungsberichts der Abschlußprüfer den Jahresabschluß, den 

Lagebericht und den Prüfungsbericht der Abschlußprüfer dem Aufsichtsrat vorzulegen. Der 

Aufsichtsrat hat den Jahresabschluß und den Lagebericht zu prüfen; er hat über das 

Ergebnis seiner Prüfung schriftlich zu berichten. § 170 Abs. 3, § 171 Abs. 1 Satz 2 und 3, 

Abs. 2 Satz 2 bis 4 Satz 2 bis 5, Abs. 3 des Aktiengesetzes gelten sinngemäß. Die Sätze 1 

bis 3 gelten auch für einen Einzelabschluss nach § 9 Abs. 1 Satz 1 dieses Gesetzes in 

Verbindung mit § 325 Abs. 2a des Handelsgesetzbuchs; für einen solchen Abschluss gilt 

ferner § 171 Abs. 4 Satz 1 des Aktiengesetzes sinngemäß. Hat das Unternehmen, das 

kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs ist, einen Aufsichtsrat, 

gelten auch § 100 Absatz 5 und § 107 Absatz 3 Satz 1 und 2 des Aktiengesetzes 
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entsprechend. Richtet der Aufsichtsrat einen Prüfungsausschuss ein, so gelten für diesen 

§ 100 Absatz 5 und § 107 Absatz 3 Satz 2 und 3 des Aktiengesetzes entsprechend. 

§ 19a PublG - Verletzung der Pflichten bei Abschlus sprüfungen  

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Mitglied eines 

Aufsichtsrats nach § 7 Satz 5 oder als Mitglied eines nach § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung 

mit § 324 Absatz 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs oder nach § 7 Satz 6 eingerichteten 

Prüfungsausschusses eines Unternehmens, das kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d 

des Handelsgesetzbuchs ist, 

1.  eine in § 20 Absatz 2a, 2b oder Absatz 2c bezeichnete Handlung begeht und dafür einen 

Vermögensvorteil erhält oder sich versprechen lässt oder 

2.  eine in § 20 Absatz 2a, 2b oder Absatz 2c bezeichnete Handlung beharrlich wiederholt. 

§ 20 PublG - Bußgeldvorschriften  

(1) – (2) unverändert 

(2a) Ordnungswidrig handelt, wer als Mitglied eines Aufsichtsrats nach § 7 Satz 5 oder als 

Mitglied eines nach § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 324 Absatz 1 Satz 1 des 

Handelsgesetzbuchs oder nach § 7 Satz 6 eingerichteten Prüfungsausschusses eines 

Unternehmens, das kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs ist, 

1.  die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesellschaft nicht nach 

Maßgabe des Artikels 4 Absatz 3 Unterabsatz 2, des Artikels 5 Absatz 4 Unterabsatz 1 

Satz 1 oder des Artikels 6 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die 

Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des 

Beschlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77; L 170 vom 

11.6.2014, S. 66) überwacht oder 

2.  eine Empfehlung für die Bestellung eines Abschlussprüfers oder einer 

Prüfungsgesellschaft vorlegt, die den Anforderungen nach Artikel 16 Absatz 2 

Unterabsatz 2 oder 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht entspricht oder der ein 

Auswahlverfahren nach Artikel 16 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 

537/2014 nicht vorangegangen ist. 
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(2b) Ordnungswidrig handelt, wer als Mitglied eines Aufsichtsrats nach § 7 Satz 5, der keinen 

Prüfungsausschuss eingerichtet hat, oder als Mitglied eines nach § 6 Absatz 1 Satz 2 in 

Verbindung mit § 324 Absatz 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs eingerichteten 

Prüfungsausschusses eines in Absatz 2a genannten Unternehmens den Gesellschaftern 

oder der sonst für die Bestellung des Abschlussprüfers zuständigen Stelle einen Vorschlag 

für die Bestellung eines Abschlussprüfers oder einer Prüfungsgesellschaft vorlegt, der den 

Anforderungen nach Artikel 16 Absatz 5 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 

nicht entspricht. 

(2c) Ordnungswidrig handelt, wer als Mitglied eines Aufsichtsrats nach § 7 Satz 5, der einen 

Prüfungsausschuss eingerichtet hat, eines in Absatz 2a genannten Unternehmens den 

Gesellschaftern oder der sonst für die Bestellung des Abschlussprüfers zuständigen Stelle 

einen Vorschlag für die Bestellung eines Abschlussprüfers oder einer Prüfungsgesellschaft 

vorlegt, der den Anforderungen nach Artikel 16 Absatz 5 Unterabsatz 1 oder Unterabsatz 2 

Satz 1 oder Satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht entspricht. 

(3) unverändert 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen der Absätze 1 und 2 das Bundesamt für Justiz. 

§ 21a PublG - Mitteilungen an die Abschlussprüferau fsichtsstelle  

(1) Das Bundesamt für Justiz übermittelt der Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bundesamt 

für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle alle Bußgeldentscheidungen nach § 20 Absatz 2a bis 2c. 

(2) In Strafverfahren, die eine Straftat nach § 19a zum Gegenstand haben, übermittelt die 

Staatsanwaltschaft im Falle der Erhebung der öffentlichen Klage der 

Abschlussprüferaufsichtsstelle die das Verfahren abschließende Entscheidung. Ist gegen die 

Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt worden, ist die Entscheidung unter Hinweis auf das 

eingelegte Rechtsmittel zu übermitteln. 

§ 22 PublG Erstmalige Anwendung geänderter Vorschri ften  

(1) – (5) unverändert 

(6) § 7 Satz 5 und 6 muss so lange nicht angewandt werden, wie alle Mitglieder des 

Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses vor dem 17. Juni 2016 bestellt worden sind. 
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AktG  
§ 100 AktG - Persönliche Voraussetzungen für Aufsic htsratsmitglieder 

(1) Mitglied des Aufsichtsrats kann nur eine natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige Person 

sein. Ein Betreuter, der bei der Besorgung seiner Vermögensangelegenheiten ganz oder 

teilweise einem Einwilligungsvorbehalt (§ 1903 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) unterliegt, 

kann nicht Mitglied des Aufsichtsrats sein.  

(2) Mitglied des Aufsichtsrats kann nicht sein, wer  

1.  bereits in zehn Handelsgesellschaften, die gesetzlich einen Aufsichtsrat zu bilden haben, 

Aufsichtsratsmitglied ist,  

2.  gesetzlicher Vertreter eines von der Gesellschaft abhängigen Unternehmens ist, 

3.  gesetzlicher Vertreter einer anderen Kapitalgesellschaft ist, deren Aufsichtsrat ein 

Vorstandsmitglied der Gesellschaft angehört, oder 

4.  in den letzten zwei Jahren Vorstandsmitglied derselben börsennotierten Gesellschaft war, 

es sei denn, seine Wahl erfolgt auf Vorschlag von Aktionären, die mehr als 25 Prozent der 

Stimmrechte an der Gesellschaft halten.  

Auf die Höchstzahl nach Satz 1 Nr. 1 sind bis zu fünf Aufsichtsratssitze nicht anzurechnen, 

die ein gesetzlicher Vertreter (beim Einzelkaufmann der Inhaber) des herrschenden 

Unternehmens eines Konzerns in zum Konzern gehörenden Handelsgesellschaften, die 

gesetzlich einen Aufsichtsrat zu bilden haben, innehat. Auf die Höchstzahl nach Satz 1 Nr. 1 

sind Aufsichtsratsämter im Sinne der Nummer 1 doppelt anzurechnen, für die das Mitglied 

zum Vorsitzenden gewählt worden ist.  

(3) Die anderen persönlichen Voraussetzungen der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 

sowie der weiteren Mitglieder bestimmen sich nach dem Mitbestimmungsgesetz, dem 

Montan-Mitbestimmungsgesetz, dem Mitbestimmungsergänzungsgesetz, dem 

Drittelbeteiligungsgesetz und dem Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei 

einer grenzüberschreitenden Verschmelzung.  

(4) Die Satzung kann persönliche Voraussetzungen nur für Aufsichtsratsmitglieder fordern, 

die von der Hauptversammlung ohne Bindung an Wahlvorschläge gewählt oder auf Grund 

der Satzung in den Aufsichtsrat entsandt werden. 

(5) Bei Gesellschaften im Sinn des § 264d des Handelsgesetzbuchs Gesellschaften, die 

kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs, die CRR-Kreditinstitute 

im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 
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Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Kreditwesengesetzes genannten Institute, oder die 

Versicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 91/674/EWG des 

Rates vom 19. Dezember 1991 über den Jahresabschluß und den konsolidierten Abschluß 

von Versicherungsunternehmen (ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 7), die zuletzt durch die 

Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1) geändert worden ist, sind, muss 

mindestens ein unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats über Sachverstand auf den 

Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen; die Mitglieder müssen in ihrer 

Gesamtheit mit dem Sektor, in der die Gesellschaft tätig ist, vertraut sein. 

§ 107 AktG - Innere Ordnung des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat hat nach näherer Bestimmung der Satzung aus seiner Mitte einen 

Vorsitzenden und mindestens einen Stellvertreter zu wählen. Der Vorstand hat zum 

Handelsregister anzumelden, wer gewählt ist. Der Stellvertreter hat nur dann die Rechte und 

Pflichten des Vorsitzenden, wenn dieser verhindert ist.  

(2) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die der 

Vorsitzende zu unterzeichnen hat. In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der Sitzung, 

die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der 

Verhandlungen und die Beschlüsse des Aufsichtsrats anzugeben. Ein Verstoß gegen Satz 1 

oder Satz 2 macht einen Beschluß nicht unwirksam. Jedem Mitglied des Aufsichtsrats ist auf 

Verlangen eine Abschrift der Sitzungsniederschrift auszuhändigen.  

(3) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschüsse bestellen, 

namentlich, um seine Verhandlungen und Beschlüsse vorzubereiten oder die Ausführung 

seiner Beschlüsse zu überwachen.  

Er kann insbesondere einen Prüfungsausschuss bestellen, der sich mit der Überwachung 

des Rechnungslegungsprozesses der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des 

Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems sowie der 

Abschlussprüfung, hier insbesondere der Auswahl und der Unabhängigkeit des 

Abschlussprüfers und der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen, befasst.  

Der Prüfungsausschuss kann Empfehlungen oder Vorschläge zur Gewährleistung der 

Integrität des Rechnungslegungsprozesses unterbreiten. 

Die Aufgaben nach Absatz 1 Satz 1, § 59 Abs. 3, § 77 Abs. 2 Satz 1, § 84 Abs. 1 Satz 1 und 

3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1, § 87 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 und 2, § 111 Abs. 3, §§ 171, 314 

Abs. 2 und 3 sowie Beschlüsse, daß bestimmte Arten von Geschäften nur mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats vorgenommen werden dürfen, können einem Ausschuß nicht an Stelle des 

Aufsichtsrats zur Beschlußfassung überwiesen werden.  
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Dem Aufsichtsrat ist regelmäßig über die Arbeit der Ausschüsse zu berichten. 

(4) Richtet der Aufsichtsrat einer Gesellschaft im Sinn des § 264d des Handelsgesetzbuchs, 

einer Gesellschaft, die kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs, 

die CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes, mit 

Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Kreditwesengesetzes genannten 

Institute, oder die Versicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 

91/674/EWG ist, einen Prüfungsausschuss im Sinn des Absatzes 3 Satz 2 ein, so muss 

mindestens ein Mitglied die Voraussetzungen des § 100 Abs. 5 erfüllen  müssen die 

Voraussetzungen des § 100 Absatz 5 erfüllt sein. 

§ 124 AktG - Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen ; Vorschläge zur 
Beschlussfassung  

(1) Hat die Minderheit nach § 122 Abs. 2 verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 

gesetzt werden, so sind diese entweder bereits mit der Einberufung oder andernfalls 

unverzüglich nach Zugang des Verlangens bekannt zu machen. § 121 Abs. 4 gilt sinngemäß; 

zudem gilt bei börsennotierten Gesellschaften § 121 Abs. 4a entsprechend. 

3Bekanntmachung und Zuleitung haben dabei in gleicher Weise wie bei der Einberufung zu 

erfolgen. 

(2) Steht die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern auf der Tagesordnung, so ist in der 

Bekanntmachung anzugeben, nach welchen gesetzlichen Vorschriften sich der Aufsichtsrat 

zusammensetzt, und ob die Hauptversammlung an Wahlvorschläge gebunden ist. Die 

Bekanntmachung muss bei einer Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter 

Gesellschaften, für die das Mitbestimmungsgesetz, das Montan-Mitbestimmungsgesetz oder 

das Mitbestimmungsergänzungsgesetz gilt, ferner enthalten: 

1.  Angabe, ob der Gesamterfüllung nach § 96 Absatz 2 Satz 3 widersprochen wurde, und 

2.  Angabe, wie viele der Sitze im Aufsichtsrat mindestens jeweils von Frauen und Männern 

besetzt sein müssen, um das Mindestanteilsgebot nach § 96 Absatz 2 Satz 1 zu erfüllen. 

Soll die Hauptversammlung über eine Satzungsänderung oder über einen Vertrag 

beschließen, der nur mit Zustimmung der Hauptversammlung wirksam wird, so ist auch der 

Wortlaut der vorgeschlagenen Satzungsänderung oder der wesentliche Inhalt des Vertrags 

bekanntzumachen. 

(3) Zu jedem Gegenstand der Tagesordnung, über den die Hauptversammlung beschließen 

soll, haben der Vorstand und der Aufsichtsrat, zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und 

Prüfern nur der Aufsichtsrat, in der Bekanntmachung Vorschläge zur Beschlußfassung zu 

machen.  
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Bei Gesellschaften im Sinn des § 264d des Handelsgesetzbuchs  Gesellschaften, die 

kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs, die CRR-Kreditinstitute 

im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes mit Ausnahme der in § 2 

Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Kreditwesengesetzes genannten Institute, oder die 

Versicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 91/674/EWG 

sind, ist der Vorschlag des Aufsichtsrats zur Wahl des Abschlussprüfers auf die Empfehlung 

des Prüfungsausschusses zu stützen. 

Satz 1 findet keine Anwendung, wenn die Hauptversammlung bei der Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern nach § 6 des Montan-Mitbestimmungsgesetzes an Wahlvorschläge 

gebunden ist, oder wenn der Gegenstand der Beschlußfassung auf Verlangen einer 

Minderheit auf die Tagesordnung gesetzt worden ist.  

Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren Namen, 

ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben.  

Hat der Aufsichtsrat auch aus Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer zu bestehen, so 

bedürfen Beschlüsse des Aufsichtsrats über Vorschläge zur Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern nur der Mehrheit der Stimmen der Aufsichtsratsmitglieder der 

Aktionäre; § 8 des Montan-Mitbestimmungsgesetzes bleibt unberührt. 

(4) Über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht ordnungsgemäß bekanntgemacht sind, 

dürfen keine Beschlüsse gefaßt werden. Zur Beschlußfassung über den in der Versammlung 

gestellten Antrag auf Einberufung einer Hauptversammlung, zu Anträgen, die zu 

Gegenständen der Tagesordnung gestellt werden, und zu Verhandlungen ohne 

Beschlußfassung bedarf es keiner Bekanntmachung. 

§ 171 AktG - Prüfung durch den Aufsichtsrat  

(1) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluß, den Lagebericht und den Vorschlag für die 

Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen, bei Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des 

Handelsgesetzbuchs) auch den Konzernabschluß und den Konzernlagebericht. Ist der 

Jahresabschluss oder der Konzernabschluss durch einen Abschluss-prüfer zu prüfen, so hat 

dieser an den Verhandlungen des Aufsichts-rats oder des Prüfungsausschusses über diese 

Vorlagen teilzunehmen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung, insbesondere 

wesentliche Schwächen des internen Kontroll- und des Risikomanagementsystems bezogen 

auf den Rechnungslegungsprozess, zu berichten. Er informiert über Umstände, die seine 

Befangenheit besorgen lassen und über Leistungen, die er zusätzlich zu den 

Abschlussprüfungsleistungen erbracht hat. 
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(2) Der Aufsichtsrat hat über das Ergebnis der Prüfung schriftlich an die Hauptversammlung 

zu berichten.  

In dem Bericht hat der Aufsichtsrat auch mitzuteilen, in welcher Art und in welchem Umfang 

er die Geschäftsführung der Gesellschaft während des Geschäftsjahrs geprüft hat; bei 

börsennotierten Gesellschaften hat er insbesondere anzugeben, welche Ausschüsse 

gebildet worden sind, sowie die Zahl seiner Sitzungen und die der Ausschüsse mitzuteilen.  

Ist der Jahresabschluß durch einen Abschlußprüfer zu prüfen, so hat der Aufsichtsrat ferner 

zu dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Abschlußprüfer Stellung zu 

nehmen.  

Nimmt der Aufsichtsrat als Ganzes die Aufgaben des Prüfungsausschusses wahr, hat der 

Aufsichtsrat der Hauptversammlung auch darzulegen, wie die Prüfung durch den 

Abschlussprüfer sowie die Befassung des Aufsichtsrats mit der Abschlussprüfung dazu 

beigetragen hat, dass die Rechnungslegung ordnungsgemäß ist. 

Am Schluß des Berichts hat der Aufsichtsrat zu erklären, ob nach dem abschließenden 

Ergebnis seiner Prüfung Einwendungen zu erheben sind und ob er den vom Vorstand 

aufgestellten Jahresabschluß billigt. Bei Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des 

Handelsgesetzbuchs) finden die Sätze 3 und 4 bis 5 entsprechende Anwendung auf den 

Konzernabschluss. 

(3) Der Aufsichtsrat hat seinen Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen 

zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten. Wird der Bericht dem Vorstand nicht innerhalb 

der Frist zugeleitet, hat der Vorstand dem Aufsichtsrat unverzüglich eine weitere Frist von 

nicht mehr als einem Monat zu setzen. Wird der Bericht dem Vorstand nicht vor Ablauf der 

weiteren Frist zugeleitet, gilt der Jahresabschluß als vom Aufsichtsrat nicht gebilligt; bei 

Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) gilt das Gleiche hinsichtlich 

des Konzernabschlusses.  

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch hinsichtlich eines Einzelabschlusses nach § 325 Abs. 2a 

des Handelsgesetzbuchs. Der Vorstand darf den in Satz 1 genannten Abschluss erst nach 

dessen Billigung durch den Aufsichtsrat offen legen. 

§ 256 AktG - Nichtigkeit  

(1) Ein festgestellter Jahresabschluß ist außer in den Fällen des § 173 Abs. 3, § 234 Abs. 3 

und § 235 Abs. 2 nichtig, wenn 

 1.  er durch seinen Inhalt Vorschriften verletzt, die ausschließlich oder überwiegend zum 

Schutze der Gläubiger der Gesellschaft gegeben sind,  
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 2.  er im Falle einer gesetzlichen Prüfungspflicht nicht nach § 316 Abs. 1 und 3 des 

Handelsgesetzbuchs geprüft worden ist,  

 3.  er im Falle einer gesetzlichen Prüfungspflicht von Personen geprüft worden ist, die nach 

§ 319 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs oder nach Artikel 25 des Einführungsgesetzes 

zum Handelsgesetzbuch nicht Abschlussprüfer sind oder aus anderen Gründen als einem 

Verstoß gegen § 319 Abs. 2, 3 oder Abs. 4, § 319a Abs. 1 oder § 319b Abs. 1 des 

Handelsgesetzbuchs nicht zum Abschlussprüfer bestellt sind,  

3.  er im Falle einer gesetzlichen Prüfungspflicht von Personen geprüft worden ist, die nach § 

319 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs oder nach Artikel 25 des Einführungsgesetzes 

zum Handelsgesetzbuch nicht Abschlussprüfer sind oder aus anderen Gründen als den 

folgenden nicht zum Abschlussprüfer bestellt sind: 

a)  Verstoß gegen § 319 Absatz 2, 3 oder 4 des Handelsgesetzbuchs, 

b)  Verstoß gegen § 319a Absatz 1 oder Absatz 3 des Handelsgesetzbuchs, 

c)  Verstoß gegen § 319b Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, 

d)  Verstoß gegen die Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die 

Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung 

des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77; L 

170 vom 11.6.2014, S. 66). 

 4.  bei seiner Feststellung die Bestimmungen des Gesetzes oder der Satzung über die 

Einstellung von Beträgen in Kapital- oder Gewinnrücklagen oder über die Entnahme von 

Beträgen aus Kapital- oder Gewinnrücklagen verletzt worden sind. 

(2) – (7) unverändert 

§ 404a AktG - Verletzung der Pflichten bei Abschlus sprüfungen  

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Mitglied des 

Aufsichtsrats oder als Mitglied eines Prüfungsausschusses einer Gesellschaft, die 

kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs, die CRR-Kreditinstitut 

im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 

Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Kreditwesengesetzes genannten Institute, oder die 

Versicherungsunternehmen ist im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 91/674/EWG 

des Rates vom 19. Dezember 1991 über den Jahresabschluß und den konsolidierten 

Abschluß von Versicherungsunternehmen (ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 7), die zuletzt 

durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1) geändert worden ist, 
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1.  eine in § 405 Absatz 3b, 3c oder Absatz 3d bezeichnete Handlung begeht und dafür einen 

Vermögensvorteil erhält oder sich versprechen lässt oder 

2.  eine in § 405 Absatz 3b, 3c oder Absatz 3d bezeichnete Handlung beharrlich wiederholt.  

§ 405 AktG - Ordnungswidrigkeiten 

(1) – (3a)  unverändert 

(3b) Ordnungswidrig handelt, wer als Mitglied des Aufsichtsrats oder als Mitglied eines 

Prüfungsausschusses einer Gesellschaft, die kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des 

Handelsgesetzbuchs, die CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des 

Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des 

Kreditwesengesetzes genannten Institute, oder die Versicherungsunternehmen ist im Sinne 

des Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über 

den Jahresabschluß und den konsolidierten Abschluß von Versicherungsunternehmen (ABl. 

L 374 vom 31.12.1991, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 vom 

16.8.2006, S. 1) geändert worden ist,  

1.  die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesellschaft nicht nach 

Maßgabe des Artikels 4 Absatz 3 Unterabsatz 2, des Artikels 5 Absatz 4 Unterabsatz 1 

Satz 1 oder des Artikels 6 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die 

Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des 

Beschlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77; L 170 vom 

11.6.2014, S. 66) überwacht oder 

2.  eine Empfehlung für die Bestellung eines Abschlussprüfers oder einer 

Prüfungsgesellschaft vorlegt, die den Anforderungen nach Artikel 16 Absatz 2 

Unterabsatz 2 oder 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht entspricht oder der ein 

Auswahlverfahren nach Artikel 16 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 

537/2014 nicht vorangegangen ist. 

(3c) Ordnungswidrig handelt, wer als Mitglied eines Aufsichtsrats, der einen 

Prüfungsausschuss nicht bestellt hat, einer in Absatz 3b genannten Gesellschaft der 

Hauptversammlung einen Vorschlag für die Bestellung eines Abschlussprüfers oder einer 

Prüfungsgesellschaft vorlegt, der den Anforderungen nach Artikel 16 Absatz 5 Unterabsatz 1 

der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht entspricht. 

(3d) Ordnungswidrig handelt, wer als Mitglied eines Aufsichtsrats, der einen 

Prüfungsausschuss bestellt hat, einer in Absatz 3b genannten Gesellschaft der 

Hauptversammlung einen Vorschlag für die Bestellung eines Abschlussprüfers oder einer 
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Prüfungsgesellschaft vorlegt, der den Anforderungen nach Artikel 16 Absatz 5 Unterabsatz 1 

oder Unterabsatz 2 Satz 1 oder Satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht entspricht. 

 (4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen der Absätze 3b bis 3d mit einer Geldbuße bis 

zu fünfzigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu 

fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden. 

(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen der Absätze 3b bis 3d bei CRR-Kreditinstituten im 

Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 

Nummer 1 und 2 des Kreditwesengesetzes genannten Institute, und bei 

Versicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 91/674/EWG die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, im Übrigen das Bundesamt für Justiz. 

§ 407a AktG - Mitteilungen an die Abschlussprüferau fsichtsstelle  

(1) Die nach § 405 Absatz 5 zuständige Verwaltungsbehörde übermittelt der 

Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle alle 

Bußgeldentscheidungen nach § 405 Absatz 3b bis 3d. 

(2) In Strafverfahren, die eine Straftat nach § 404a zum Gegenstand haben, übermittelt die 

Staatsanwaltschaft im Falle der Erhebung der öffentlichen Klage der 

Abschlussprüferaufsichtsstelle die das Verfahren abschließende Entscheidung. Ist gegen die 

Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt worden, ist die Entscheidung unter Hinweis auf das 

eingelegte Rechtsmittel zu übermitteln. 

EGAktG 

§ 12 EGAktG - Aufsichtsrat 

(1) – (4) unverändert 

 (5) § 100 Absatz 5 und § 107 Absatz 4 des Aktiengesetzes in der Fassung des 

Abschlussprüfungsreformgesetzes vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle] 

müssen so lange nicht angewandt werden, wie alle Mitglieder des Aufsichtsrats und des 

Prüfungsausschusses vor dem 17. Juni 2016 bestellt worden sind. 
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SE-Ausführungsgesetz 

§ 17 SE-AG - Zahl der Mitglieder und Zusammensetzun g des Aufsichtsorgans  

(1) Das Aufsichtsorgan besteht aus drei Mitgliedern. Die Satzung kann eine bestimmte 

höhere Zahl festsetzen. Die Zahl muss durch drei teilbar sein, wenn dies für die Beteiligung 

der Arbeitnehmer aufgrund des SE-Beteiligungsgesetzes erforderlich ist. Die Höchstzahl 

beträgt bei Gesellschaften mit einem Grundkapital  

bis zu 1.500.000 Euro neun,  

von mehr als 1.500.000 Euro fünfzehn,  

von mehr als 10.000.000 Euro einundzwanzig. 

§ 27 SE-AG - Persönliche Voraussetzungen der Mitgli eder des Verwaltungsrats 

(1) Mitglied des Verwaltungsrats kann nicht sein, wer 

1.  bereits in zehn Handelsgesellschaften, die gesetzlich einen Aufsichtsrat oder einen 

Verwaltungsrat zu bilden haben, Mitglied des Aufsichtsrats oder des Verwaltungsrats 

ist, 

2.  gesetzlicher Vertreter eines von der Gesellschaft abhängigen Unternehmens ist oder 

3.  gesetzlicher Vertreter einer anderen Kapitalgesellschaft ist, deren Aufsichtsrat oder 

Verwaltungsrat ein Vorstandsmitglied oder ein geschäftsführender Direktor der 

Gesellschaft angehört. 

Auf die Höchstzahl nach Satz 1 Nr. 1 sind bis zu fünf Sitze in Aufsichts- oder 

Verwaltungsräten nicht anzurechnen, die ein gesetzlicher Vertreter (beim Einzelkaufmann 

der Inhaber) des herrschenden Unternehmens eines Konzerns in zum Konzern gehörenden 

Handelsgesellschaften, die gesetzlich einen Aufsichtsrat oder einen Verwaltungsrat zu bilden 

haben, inne hat.  

Auf die Höchstzahl nach Satz 1 Nr. 1 sind Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsämter im 

Sinne der Nummer 1 doppelt anzurechnen, für die das Mitglied zum Vorsitzenden gewählt 

worden ist.  

Bei einer SE im Sinn des § 264d des Handelsgesetzbuchs muss mindestens ein Mitglied des 

Verwaltungsrats die Voraussetzungen des § 100 Abs. 5 des Aktiengesetzes erfüllen. 

Bei einer SE, die kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs, die 

CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes, mit 

Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Kreditwesengesetzes genannten 

Institute, oder die Versicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 
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91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über den Jahresabschluß und den 

konsolidierten Abschluß von Versicherungsunternehmen (ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 7), 

die zuletzt durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1) geändert 

worden ist, ist, müssen die Voraussetzungen des § 100 Absatz 5 des Aktiengesetzes erfüllt 

sein. 

(2) § 36 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 6 Abs. 2 bis 4 des SE-Beteiligungsgesetzes oder 

eine Vereinbarung nach § 21 des SE-Beteiligungsgesetzes über weitere persönliche 

Voraussetzungen der Mitglieder der Arbeitnehmer bleibt unberührt.  

(3) Eine juristische Person kann nicht Mitglied des Verwaltungsrats sein. 

§ 34 SE-AG - Innere Ordnung des Verwaltungsrats 

(1) – (3) unverändert 

(4) Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschüsse bestellen, 

namentlich, um seine Verhandlungen und Beschlüsse vorzubereiten oder die Ausführung 

seiner Beschlüsse zu überwachen.  

Die Aufgaben nach Absatz 1 Satz 1 und nach § 22 Abs. 1 und 3, § 40 Abs. 1 Satz 1 und § 47 

Abs. 3 dieses Gesetzes sowie nach § 68 Abs. 2 Satz 2, § 203 Abs. 2, § 204 Abs. 1 Satz 1, § 

205 Abs. 2 Satz 1 und § 314 Abs. 2 und 3 des Aktiengesetzes können einem Ausschuss 

nicht an Stelle des Verwaltungsrats zur Beschlussfassung überwiesen werden.  

Dem Verwaltungsrat ist regelmäßig über die Arbeit der Ausschüsse zu berichten.  

Der Verwaltungsrat kann einen Prüfungsausschuss einrichten, dem insbesondere die 

Aufgaben nach § 107 Abs. 3 Satz 2 des Aktiengesetzes übertragen werden können.  

Er muss mehrheitlich mit nicht geschäftsführenden Mitgliedern besetzt werden.  

Richtet der Verwaltungsrat einer SE im Sinn des § 264d des Handelsgesetzbuchs einen 

Prüfungsausschuss ein, muss mindestens ein Mitglied des Prüfungsausschusses die 

Voraussetzungen des § 100 Abs. 5 des Aktiengesetzes erfüllen und darf der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses nicht geschäftsführender Direktor sein. 

Richtet der Verwaltungsrat einer SE, die kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des 

Handelsgesetzbuchs, die CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des 

Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des 

Kreditwesengesetzes genannten Institute, oder die Versicherungsunternehmen im Sinne des 

Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 91/674/EWG ist, einen Prüfungsausschuss ein, so muss 

dieser die Voraussetzungen des § 100 Abs. 5 AktG erfüllen. 
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§ 53 SE-AG - Straf- und Bußgeldvorschriften 

(1) Die Strafvorschriften des § 399 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 und Abs. 2, des § 400 und der §§ 402 

bis 404a des Aktiengesetzes, der §§ 331 bis 333 des Handelsgesetzbuchs und der §§ 313 

bis 315 des Umwandlungsgesetzes sowie die Bußgeldvorschriften des § 405 des 

Aktiengesetzes und des § 334 des Handelsgesetzbuchs gelten auch für die SE im Sinne des 

Artikels 9 Abs. 1 Buchstabe c Doppelbuchstabe ii der Verordnung. Soweit sie  

1. Mitglieder des Vorstands, 

2. Mitglieder des Aufsichtsrats oder 

3. Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Kapitalgesellschaft 

betreffen, gelten sie bei der SE mit dualistischem System in den Fällen der Nummern 1 und 

3 für die Mitglieder des Leitungsorgans und in den Fällen der Nummer 2 für die Mitglieder 

des Aufsichtsorgans. Bei der SE mit monistischem System gelten sie in den Fällen der 

Nummern 1 und 3 für die geschäftsführenden Direktoren und in den Fällen der Nummer 2 für 

die Mitglieder des Verwaltungsrats. § 407a des Aktiengesetzes gilt bei Anwendung der 

Strafvorschriften des § 404a des Aktiengesetzes sowie der Bußgeldvorschriften des § 405 

Absatz 3b bis 3d des Aktiengesetzes entsprechend. 

(2) – (5) unverändert 

§ 56 SE-AG - Übergangsvorschrift zum Abschlussprüfu ngsreformgesetz 

§ 27 Absatz 1 Satz 4 und § 34 Absatz 4 Satz 5 in der Fassung des 

Abschlussprüfungsreformgesetzes vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle] 

müssen so lange nicht angewandt werden, wie alle Mitglieder des Verwaltungsrates und des 

Prüfungsausschusses vor dem 17. Juni 2016 bestellt worden sind. 
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GmbHG 

§ 52  GmbHG - Aufsichtsrat 

(1) Ist nach dem Gesellschaftsvertrag ein Aufsichtsrat zu bestellen, so sind § 90 Abs. 3, 4, 5 

Satz 1 und 2, § 95 Satz 1, § 100 Abs. 1 und 2 Nr. 2 und Abs. 5, § 101 Abs. 1 Satz 1, § 103 

Abs. 1 Satz 1 und 2, §§ 105, 107 Absatz 4 Absatz 3 Satz 2 und 3 und Absatz 4, §§ 110 bis 

114, 116 des Aktiengesetzes in Verbindung mit § 93 Abs. 1 und 2 Satz 1 und 2 des 

Aktiengesetzes, § 124 Abs. 3 Satz 2, §§ 170, 171 des Aktiengesetzes entsprechend 

anzuwenden, soweit nicht im Gesellschaftsvertrag ein anderes bestimmt ist. 

(2) – (3)  unverändert 

§ 86 GmbHG - Verletzung der Pflichten bei Abschluss prüfungen 

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Mitglied eines 

Aufsichtsrats oder als Mitglied eines Prüfungsausschusses einer Gesellschaft, die 

kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs, die CRR-Kreditinstitut 

im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 

Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Kreditwesengesetzes genannten Institute, oder die 

Versicherungsunternehmen ist im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 91/674/EWG 

des Rates vom 19. Dezember 1991 über den Jahresabschluß und den konsolidierten 

Abschluß von Versicherungsunternehmen (ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 7), die zuletzt 

durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1) geändert worden ist, 

1.  eine in § 87 Absatz 1, 2 oder Absatz 3 bezeichnete Handlung begeht und dafür einen 

Vermögensvorteil erhält oder sich versprechen lässt oder 

2.  eine in § 87 Absatz 1, 2 oder Absatz 3 bezeichnete Handlung beharrlich wiederholt. 

§ 87 GmbHG - Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Mitglied eines Aufsichtsrats oder als Mitglied eines 

Prüfungsausschusses einer Gesellschaft, die kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des 

Handelsgesetzbuchs, die CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des 

Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des 

Kreditwesengesetzes genannten Institute, oder die Versicherungsunternehmen ist im Sinne 

des Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über 

den Jahresabschluß und den konsolidierten Abschluß von Versicherungsunternehmen (ABl. 

L 374 vom 31.12.1991, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 vom 

16.8.2006, S. 1) geändert worden ist, 
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1.  die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesellschaft nicht nach 

Maßgabe des Artikels 4 Absatz 3 Unterabsatz 2, des Artikels 5 Absatz 4 Unterabsatz 1 

Satz 1 oder des Artikels 6 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die 

Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des 

Beschlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77; L 170 vom 

11.6.2014, S. 66) überwacht oder  

2.  eine Empfehlung für die Bestellung eines Abschlussprüfers oder einer 

Prüfungsgesellschaft vorlegt, die den Anforderungen nach Artikel 16 Absatz 2 

Unterabsatz 2 oder 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht entspricht oder der ein 

Auswahlverfahren nach Artikel 16 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 

537/2014 nicht vorangegangen ist. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer als Mitglied eines Aufsichtsrats, der einen 

Prüfungsausschuss nicht bestellt hat, einer in Absatz 1 genannten Gesellschaft den 

Gesellschaftern einen Vorschlag für die Bestellung eines Abschlussprüfers oder einer 

Prüfungsgesellschaft vorlegt, der den Anforderungen nach Artikel 16 Absatz 5 Unterabsatz 1 

der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht entspricht. 

(3) Ordnungswidrig handelt, wer als Mitglied eines Aufsichtsrats, der einen 

Prüfungsausschuss bestellt hat, einer in Absatz 1 genannten Gesellschaft den 

Gesellschaftern einen Vorschlag für die Bestellung eines Abschlussprüfers oder einer 

Prüfungsgesellschaft vorlegt, der den Anforderungen nach Artikel 16 Absatz 5 Unterabsatz 1 

oder Unterabsatz 2 Satz 1 oder Satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht entspricht. 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet 

werden. 

(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten ist bei CRR-Kreditinstituten im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des 

Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des 

Kreditwesengesetzes genannten Institute, und bei Versicherungsunternehmen im Sinne des 

Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 91/674/EWG die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht, im Übrigen das Bundesamt für Justiz. 
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§ 88 GmbHG - Mitteilungen an die Abschlussprüferauf sichtsstelle 

(1) Die nach § 87 Absatz 5 zuständige Verwaltungsbehörde übermittelt der 

Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle alle 

Bußgeldentscheidungen nach § 87 Absatz 1 bis 3. 

(2) In Strafverfahren, die eine Straftat nach § 86 zum Gegenstand haben, übermittelt die 

Staatsanwaltschaft im Falle der Erhebung der öffentlichen Klage der 

Abschlussprüferaufsichtsstelle die das Verfahren abschließende Entscheidung. Ist gegen die 

Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt worden, ist die Entscheidung unter Hinweis auf das 

eingelegte Rechtsmittel zu übermitteln. 

EG GmbHG 

§ 7 EG GmbHG - Übergangsvorschrift zum Abschlussprü fungsreformgesetz 

§ 52 Absatz 1 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung in 

Verbindung mit § 100 Absatz 5 und § 107 Absatz 4 des Aktiengesetzes, jeweils in der 

Fassung des Abschlussprüfungsreformgesetzes vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 

Fundstelle] müssen so lange nicht angewandt werden, wie alle Mitglieder des Aufsichtsrats 

und des Prüfungsausschusses vor dem 17. Juni 2016 bestellt worden sind. 
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GenG 

§ 36 GenG - Aufsichtsrat 

(1) Der Aufsichtsrat besteht, sofern nicht die Satzung eine höhere Zahl festsetzt, aus drei 

von der Generalversammlung zu wählenden Personen. Die zu einer Beschlussfassung 

erforderliche Zahl ist durch die Satzung zu bestimmen. 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats dürfen keine nach dem Geschäftsergebnis bemessene 

Vergütung beziehen. 

(3) Die Bestellung zum Mitglied des Aufsichtsrats kann auch vor Ablauf des Zeitraums, für 

welchen es gewählt ist, durch die Generalversammlung widerrufen werden. Der Beschluss 

bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst. 

(4) Bei einer Genossenschaft, die kapitalmarktorientiert im Sinn des § 264d des 

Handelsgesetzbuchs ist, muss mindestens ein unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats über 

Sachverstand in Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen. 

(4) Bei einer Genossenschaft, die kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des 

Handelsgesetzbuchs oder die CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des 

Kreditwesengesetzes ist, müssen die Mitglieder des Aufsichtsrats in ihrer Gesamtheit mit 

dem Sektor, in dem die Genossenschaft tätig ist, vertraut sein; mindestens ein Mitglied muss 

über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen. 

§ 38 GenG - Aufgaben des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei dessen Geschäftsführung zu überwachen. Er kann 

zu diesem Zweck von dem Vorstand jederzeit Auskünfte über alle Angelegenheiten der 

Genossenschaft verlangen und die Bücher und Schriften der Genossenschaft sowie den 

Bestand der Genossenschaftskasse und die Bestände an Wertpapieren und Waren 

einsehen und prüfen. Er kann einzelne seiner Mitglieder beauftragen, die Einsichtnahme und 

Prüfung durchzuführen. Auch ein einzelnes Mitglied des Aufsichtsrats kann Auskünfte, 

jedoch nur an den Aufsichtsrat, verlangen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den 

Lagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Jahresüberschusses oder die 

Deckung des Jahresfehlbetrags zu prüfen; über das Ergebnis der Prüfung hat er der 

Generalversammlung vor der Feststellung des Jahresabschlusses zu berichten. 

(1a) Der Aufsichtsrat kann einen Prüfungsausschuss bestellen, der sich mit der 

Überwachung des Rechnungslegungsprozesses sowie der Wirksamkeit des internen 
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Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems sowie 

der Abschlussprüfung befasst.  

Richtet der Aufsichtsrat einer Genossenschaft, die kapitalmarktorientiert im Sinn des § 264d 

des Handelsgesetzbuchs ist, einen Prüfungsausschuss ein, so muss diesem mindestens ein 

Mitglied angehören, welches die Voraussetzungen des § 36 Abs. 4 erfüllt. 

Der Prüfungsausschuss kann Empfehlungen oder Vorschläge zur Gewährleistung der 

Integrität des Rechnungslegungsprozesses unterbreiten. Richtet der Aufsichtsrat einer 

Genossenschaft, die kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs 

oder die CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes ist, 

einen Prüfungsausschuss ein, so muss dieser die Voraussetzungen des § 36 Absatz 4 

erfüllen. Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen 

an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung 

des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77; L 170 

vom 11.6.2014, S. 66) findet mit der Maßgabe Anwendung, dass die Erklärung bezogen auf 

die gesetzlichen Vertreter des Verbandes und die vom Verband beschäftigten Personen, die 

das Ergebnis der Prüfung beeinflussen können, abzugeben ist. 

(2) Der Aufsichtsrat hat eine Generalversammlung einzuberufen, wenn dies im Interesse der 

Genossenschaft erforderlich ist. Ist nach der Satzung kein Aufsichtsrat zu bilden, gilt § 44. 

(3) Weitere Aufgaben des Aufsichtsrats werden durch die Satzung bestimmt.  

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrats können ihre Aufgaben nicht durch andere Personen 

wahrnehmen lassen. 

§ 53 GenG - Pflichtprüfung 

(1) Zwecks Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der 

Geschäftsführung sind die Einrichtungen, die Vermögenslage sowie die Geschäftsführung 

der Genossenschaft einschließlich der Führung der Mitgliederliste mindestens in jedem 

zweiten Geschäftsjahr zu prüfen. Bei Genossenschaften, deren Bilanzsumme 2 Millionen 

Euro übersteigt, muss die Prüfung in jedem Geschäftsjahr stattfinden. 

(2) Im Rahmen der Prüfung nach Absatz 1 ist bei Genossenschaften, deren Bilanzsumme 

eine Million Euro und deren Umsatzerlöse 2 Millionen Euro übersteigen, der 

Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts zu prüfen. § 

316 Abs. 3, § 317 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs sind entsprechend 
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anzuwenden; Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 findet keine Anwendung. Bei der 

Prüfung großer Genossenschaften im Sinn des § 58 Abs. 2 ist § 317 Abs. 5 und 6 des 

Handelsgesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 

(3) Für Genossenschaften, die kapitalmarktorientiert im Sinn des § 264d des 

Handelsgesetzbuchs oder die CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des 

Kreditwesengesetzes sind und keinen Aufsichtsrat haben, gilt § 324 des 

Handelsgesetzbuchs entsprechend. 

§ 54a GenG - Wechsel des Prüfungsverbandes 

(1) Scheidet eine Genossenschaft aus dem Verband aus, so hat der Verband das 

Registergericht unverzüglich zu benachrichtigen. Das Registergericht hat eine Frist zu 

bestimmen, innerhalb derer die Genossenschaft die Mitgliedschaft bei einem Verband zu 

erwerben hat. Die Artikel 16 und 19 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 finden keine 

Anwendung. 

(2) Weist die Genossenschaft nicht innerhalb der gesetzten Frist dem Registergericht nach, 

dass sie die Mitgliedschaft erworben hat, so hat das Registergericht von Amts wegen nach 

Anhörung des Vorstands die Auflösung der Genossenschaft auszusprechen. § 80 Abs. 2 

findet Anwendung. 

§ 55 GenG - Prüfung durch den Verband 

(1) Die Genossenschaft wird durch den Verband geprüft, dem sie angehört. Der Verband 

bedient sich zum Prüfen der von ihm angestellten Prüfer. Diese sollen im 

genossenschaftlichen Prüfungswesen ausreichend vorgebildet und erfahren sein. 

(2) Ein gesetzlicher Vertreter des Verbandes oder eine vom Verband beschäftigte Person, 

die das Ergebnis der Prüfung beeinflussen kann, ist von der Prüfung der Genossenschaft 

ausgeschlossen, wenn Gründe, insbesondere Beziehungen geschäftlicher, finanzieller oder 

persönlicher Art, vorliegen, nach denen die Besorgnis der Befangenheit besteht. Dies ist 

insbesondere der Fall, wenn der Vertreter oder die Person 

1.  Mitglied der zu prüfenden Genossenschaft ist; 

2.  Mitglied des Vorstands oder Aufsichtsrats oder Arbeitnehmer der prüfenden 

Genossenschaft ist; 

3.  über die Prüfungstätigkeit hinaus bei der zu prüfenden Genossenschaft oder für diese in 

dem zu prüfenden Geschäftsjahr oder bis zur Erteilung des Bestätigungsvermerks 
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a)  bei der Führung der Bücher oder der Aufstellung des zu prüfenden Jahresabschlusses 

mitgewirkt hat, 

b)  bei der Durchführung der internen Revision in verantwortlicher Position mitgewirkt hat, 

c)  Unternehmensleitungs- oder Finanzdienstleistungen erbracht hat oder 

d)  eigenständige versicherungsmathematische oder Bewertungsleistungen erbracht hat, 

die sich auf den zu prüfenden Jahresabschluss nicht nur unwesentlich auswirken, 

sofern diese Tätigkeiten nicht von untergeordneter Bedeutung sind; dies gilt auch, wenn 

eine dieser Tätigkeiten von einem Unternehmen für die zu prüfende Genossenschaft 

ausgeübt wird, bei dem der gesetzliche Vertreter des Verbandes oder die vom Verband 

beschäftigte Person als gesetzlicher Vertreter, Arbeitnehmer, Mitglied des Aufsichtsrats 

oder Gesellschafter, der mehr als 20 Prozent der den Gesellschaftern zustehenden 

Stimmrechte besitzt, diese Tätigkeit ausübt oder deren Ergebnis beeinflussen kann. 

Satz 2 Nr. 2 ist auf Mitglieder des Aufsichtsorgans des Verbandes nicht anzuwenden, sofern 

sichergestellt ist, dass der Prüfer die Prüfung unabhängig von den Weisungen durch das 

Aufsichtsorgan durchführen kann. Die Sätze 2 und 3 gelten auch, wenn der Ehegatte oder 

der Lebenspartner einen Ausschlussgrund erfüllt.  

Nimmt die zu prüfende Genossenschaft einen organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 

des Wertpapierhandelsgesetzes in Anspruch, ist über die in den Sätzen 1 bis 4 genannten 

Gründe hinaus § 319a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs auf die in Satz 1 genannten 

Vertreter und Personen des Verbandes entsprechend anzuwenden. 

Ist die zu prüfende Genossenschaft kapitalmarkorientiert im Sinne des § 264d des 

Handelsgesetzbuchs oder ist sie ein CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Abatz 3d Satz 1 

des Kreditwesengesetzes, sind über die in den Sätzen 1 bis 4 genannten Gründe hinaus 

§ 319a Absatz 1 Handelsgesetzbuchs sowie Artikel 5 Absatz 1, 4 Unterabsatz 1 und Absatz 

5 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 auf die in Satz 1 genannten Vertreter und Personen des 

Verbandes entsprechend anzuwenden; auf den Verband findet Artikel 5 der Verordnung 

(EU) Nr. 537/2014 keine Anwendung. 

(2a) Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 findet auf alle in 

Absatz 2 Satz 1 genannten Vertreter und Personen des Verbandes entsprechende 

Anwendung; auf den Verband findet Artikel 4 Absatz 2 und 3 Unterabsatz 1 der Verordnung 

(EU) Nr. 537/2014 keine Anwendung. Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 537/2014 findet keine Anwendung.  

(3) Der Verband kann sich eines von ihm nicht angestellten Prüfers bedienen, wenn dies im 

Einzelfall notwendig ist, um eine gesetzmäßige sowie sach- und termingerechte Prüfung zu 
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gewährleisten. Der Verband darf jedoch nur einen anderen Prüfungsverband, einen 

Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung beauftragen. 

(4) Führt ein Prüfungsverband die gesetzlich vorgeschriebene Abschlussprüfung bei einem 

Unternehmen durch, das kapitalmarktorientiert im Sinn des § 264d des Handelsgesetzbuchs 

ist, hat er einen Transparenzbericht zu veröffentlichen. § 55c der Wirtschaftsprüferordnung 

gilt entsprechend. 

§ 57 GenG - Prüfungsverfahren 

(1) Der Vorstand der Genossenschaft hat dem Prüfer die Einsicht der Bücher und Schriften 

der Genossenschaft sowie die Untersuchung des Kassenbestandes und der Bestände an 

Wertpapieren und Waren zu gestatten; er hat ihm alle Aufklärungen und Nachweise zu 

geben, die der Prüfer für eine sorgfältige Prüfung benötigt. Das gilt auch, wenn es sich um 

die Vornahme einer vom Verband angeordneten außerordentlichen Prüfung handelt.  

(2) Der Verband hat dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Genossenschaft den Beginn 

der Prüfung rechtzeitig anzuzeigen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat die übrigen 

Mitglieder des Aufsichtsrats von dem Beginn der Prüfung unverzüglich zu unterrichten und 

sie auf ihr Verlangen oder auf Verlangen des Prüfers zu der Prüfung zuzuziehen.  

(3) Von wichtigen Feststellungen, nach denen dem Prüfer sofortige Maßnahmen des 

Aufsichtsrats erforderlich erscheinen, soll der Prüfer unverzüglich den Vorsitzenden des 

Aufsichtsrats in Kenntnis setzen.  

(4) In unmittelbarem Zusammenhang mit der Prüfung soll der Prüfer in einer gemeinsamen 

Sitzung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Genossenschaft über das voraussichtliche 

Ergebnis der Prüfung mündlich berichten. Er kann zu diesem Zwecke verlangen, dass der 

Vorstand oder der Vorsitzende des Aufsichtsrats zu einer solchen Sitzung einladen; wird 

seinem Verlangen nicht entsprochen, so kann er selbst Vorstand und Aufsichtsrat unter 

Mitteilung des Sachverhalts berufen. 

(5) Ist eine Genossenschaft kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des 

Handelsgesetzbuchs oder ist sie ein CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 

des Kreditwesengesetzes, so hat der Prüfer an einer gemeinsamen Sitzung des Vorstands 

und des Aufsichtsrats der Genossenschaft über das voraussichtliche Ergebnis der Prüfung 

teilzunehmen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung, insbesondere über 

wesentliche Schwächen des internen Kontroll- und des Risikomanagementsystems bezogen 

auf den Rechnungslegungsprozess, zu berichten. Er informiert über Umstände, die seine 
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Befangenheit besorgen lassen, und über Leistungen, die er zusätzlich zu den 

Prüfungsleistungen erbracht hat. 

(5) (6) Ist nach der Satzung kein Aufsichtsrat zu bilden, werden die Rechte und Pflichten des 

Aufsichtsratsvorsitzenden nach den Absätzen 2 bis 4 durch einen von der 

Generalversammlung aus ihrer Mitte gewählten Bevollmächtigten wahrgenommen. 

§ 58 GenG - Prüfungsbericht 

(1) Der Verband hat über das Ergebnis der Prüfung schriftlich zu berichten. Auf den 

Prüfungsbericht ist, soweit er den Jahresabschluss und den Lagebericht betrifft, § 321 Abs. 1 

bis 3 sowie 4a des Handelsgesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 

(2) Auf die Prüfung von Genossenschaften, die die Größenmerkmale des § 267 Abs. 3 des 

Handelsgesetzbuchs erfüllen, ist § 322 des Handelsgesetzbuchs über den 

Bestätigungsvermerk entsprechend anzuwenden. 

(3) Der Verband hat den Prüfungsbericht zu unterzeichnen und dem Vorstand der 

Genossenschaft sowie dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats vorzulegen; § 57 Abs. 5 ist 

entsprechend anzuwenden § 57 Absatz 6 ist entsprechend anzuwenden, Artikel 11 Absatz 1, 

2 Satz 1 und Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 ist nicht anzuwenden. Jedes 

Mitglied des Aufsichtsrats hat den Inhalt des Prüfungsberichts zur Kenntnis zu nehmen. 

(4) Über das Ergebnis der Prüfung haben Vorstand und Aufsichtsrat der Genossenschaft in 

gemeinsamer Sitzung unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichts zu beraten; ist die 

Genossenschaft kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs oder ist 

sie CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes, so hat 

der Aufsichtsrat darzulegen, wie die Prüfung sowie die Befassung des Aufsichtsrats oder 

Prüfungsausschusses mit der Abschlussprüfung dazu beigetragen hat, dass die 

Rechnungslegung ordnungsgemäß ist. Verband und Prüfer sind berechtigt, an der Sitzung 

teilzunehmen; der Vorstand ist verpflichtet, den Verband von der Sitzung in Kenntnis zu 

setzen. 
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§ 63b GenG - Rechtsform, Mitglieder und Zweck des P rüfungsverbandes 

(1) Der Verband soll die Rechtsform des eingetragenen Vereins haben. Eine andere 

Rechtsform ist nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass der Verband ohne 

Gewinnerzielungsabsicht handelt. 

(2) – (6) unverändert 

§ 151a GenG - Verletzung der Pflichten bei Abschlus sprüfungen  

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Mitglied des 

Aufsichtsrats oder als Mitglied eines Prüfungsausschusses einer Genossenschaft, die 

kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs oder die CRR-

Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes ist, 

1.  eine in § 152 Absatz 1a bezeichnete Handlung begeht und dafür einen Vermögensvorteil 

erhält oder sich versprechen lässt oder 

2.  eine in § 152 Absatz 1a bezeichnete Handlung beharrlich wiederholt. 

§ 152 GenG - Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer  

1.  besondere Vorteile als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, 

dass er bei einer Abstimmung in der Generalversammlung oder der 

Vertreterversammlung oder bei der Wahl der Vertreter nicht oder in einem bestimmten 

Sinne stimme oder 

2.  besondere Vorteile als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder gewährt, dass 

jemand bei einer Abstimmung in der Generalversammlung oder der 

Vertreterversammlung oder bei der Wahl der Vertreter nicht oder in einem bestimmten 

Sinne stimme. 

(1a) Ordnungswidrig handelt, wer als Mitglied des Aufsichtsrats oder als Mitglied eines 

Prüfungsausschusses einer Genossenschaft, die kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d 

des Handelsgesetzbuchs oder die CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des 

Kreditwesengesetzes ist, die Unabhängigkeit der in § 55 Absatz 2 Satz 1 genannten 

Vertreter und Personen nicht nach Maßgabe des Artikels 5 Absatz 4 Unterabsatz 1 Satz 1 

der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 

April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von 

öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission 
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(ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77; L 170 vom 11.6.2014, S. 66) in Verbindung mit § 55 

Absatz 2 Satz 5 oder nach Maßgabe des Artikels 6 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 

537/2014 in Verbindung mit § 38 Absatz 1a Satz 4 überwacht. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1a mit einer Geldbuße bis zu 

fünfzigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro 

geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen des Absatzes 1a bei CRR-Kreditinstituten im Sinne 

des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht, im Übrigen das Bundesamt für Justiz. 

§ 153 GenG - Mitteilungen an die Abschlussprüferauf sichtsstelle 

(1) Die nach § 152 Absatz 3 zuständige Verwaltungsbehörde übermittelt der 

Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle alle 

Bußgeldentscheidungen nach § 152 Absatz 1a. 

(2) In Strafverfahren, die eine Straftat nach § 151a zum Gegenstand haben, übermittelt die 

Staatsanwaltschaft im Falle der Erhebung der öffentlichen Klage der 

Abschlussprüferaufsichtsstelle die das Verfahren abschließende Entscheidung. Ist gegen die 

Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt worden, ist die Entscheidung unter Hinweis auf das 

eingelegte Rechtsmittel zu übermitteln. 

§ 169 GenG - Übergangsvorschrift zum Abschlussprüfu ngsreformgesetz 

§ 36 Absatz 4, § 38 Absatz 1a, § 53 Absatz 3 und § 57 Absatz 5 jeweils in der Fassung des 

Abschlussprüfungsreformgesetzes vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle] 

müssen so lange nicht angewandt werden, wie alle Mitglieder des Aufsichtsrats und des 

Prüfungsausschusses vor dem 17. Juni 2016 bestellt worden sind. 
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SCE-Ausführungsgesetz 

§ 19 SCE-AG - Zahl der Mitglieder und Zusammensetzu ng des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens fünf Personen, bei einer Europäischen 

Genossenschaft, die nicht mehr als 20 Mitglieder hat, aus mindestens drei Personen. Die 

Beteiligung der Arbeitnehmer nach dem SCE-Beteiligungsgesetz bleibt unberührt. Bei einer 

Europäischen Genossenschaft, die kapitalmarktorientiert im Sinn des § 264d des 

Handelsgesetzbuchs ist, muss mindestens ein unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats 

über Sachverstand in Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen. Bei einer 

Europäischen Genossenschaft, die kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des 

Handelsgesetzbuchs oder die CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des 

Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des 

Kreditwesengesetzes genannten Institute, ist, müssen die Voraussetzungen des § 100 

Absatz 5 des Aktiengesetzes erfüllt sein. 

(2) Auf die Zusammensetzung des Verwaltungsrats sind § 96 Abs. 2 sowie die §§ 97 bis 99 

und 104 des Aktiengesetzes entsprechend anzuwenden, wobei 

1.  die dem Vorstand zugewiesenen Rechte und Pflichten vom Vorsitzenden des 

Verwaltungsrats wahrzunehmen sind; 

2.  auch der SCE-Betriebsrat entsprechend § 98 Abs. 2 und § 104 Abs. 1 des 

Aktiengesetzes antragsberechtigt ist. 

(3) Für die Anfechtung der Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern gilt § 51 des 

Genossenschaftsgesetzes entsprechend, wobei das gesetzwidrige Zustandekommen von 

Wahlvorschlägen für die Arbeitnehmervertreter im Verwaltungsrat nur nach den Vorschriften 

der Mitgliedstaaten der Europäischen Union über die Besetzung der ihnen zugewiesenen 

Sitze geltend gemacht werden kann. Für die Arbeitnehmervertreter aus dem Inland gilt § 37 

Abs. 2 des SCE-Beteiligungsgesetzes. 

(4) Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Prüfungsausschuss bestellen, der sich 

mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses sowie der Wirksamkeit des internen 

Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems sowie 

der Abschlussprüfung befasst.  

Er muss mehrheitlich mit nicht geschäftsführenden Mitgliedern besetzt werden. 

Richtet der Aufsichtsrat einer Europäischen Genossenschaft, die kapitalmarktorientiert im 

Sinne des § 264d des Handelsgesetzbuchs oder die CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 

Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 
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und 2 des Kreditwesengesetzes genannten Institute, ist, einen Prüfungsausschuss ein, so 

muss dieser die Voraussetzungen des § 100 Absatz 5 des Aktiengesetzes erfüllen. 

Der Prüfungsausschuss kann Empfehlungen oder Vorschläge zur Gewährleistung der 

Integrität des Rechnungslegungsprozesses unterbreiten. Richtet der Aufsichtsrat einer 

Europäischen Genossenschaft, die kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des 

Handelsgesetzbuchs oder die CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des 

Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des 

Kreditwesengesetzes genannten Institute, ist, einen Prüfungsausschuss ein, so muss dieser 

die Voraussetzungen des § 100 Absatz 5 des Aktiengesetzes erfüllen. 

§ 36 SCE-AG - Straf- und Bußgeldvorschriften 

(1) Die Strafvorschriften der §§ 147 bis 151a des Genossenschaftsgesetzes, des § 15a Abs. 

4 und 5 der Insolvenzordnung, des § 340m in Verbindung mit den §§ 331 bis 333 des 

Handelsgesetzbuchs und der §§ 313 bis 315 des Umwandlungsgesetzes sowie die 

Bußgeldvorschriften des § 152 des Genossenschaftsgesetzes und des § 340n des 

Handelsgesetzbuchs gelten auch für die Europäische Genossenschaft im Sinn des Artikels 8 

Abs. 1 Buchstabe c Nr. ii der Verordnung (EG) Nr. 1435/2003. Soweit sie  

1. Mitglieder des Vorstands, 

2. Mitglieder des Aufsichtsrats oder 

3. Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs 

einer Genossenschaft betreffen, gelten sie bei der Europäischen Genossenschaft mit 

dualistischem System in den Fällen der Nummern 1 und 3 für die Mitglieder des 

Leitungsorgans und in den Fällen der Nummer 2 für die Mitglieder des Aufsichtsorgans. Bei 

der Europäischen Genossenschaft mit monistischem System gelten sie in den Fällen des 

Satzes 2 Nr. 1 und 3 für die geschäftsführenden Direktoren und in den Fällen des Satzes 2 

Nr. 2 für die Mitglieder des Verwaltungsrats. § 153 des Genossenschaftsgesetzes gilt bei 

Anwendung der Strafvorschriften des § 151a des Genossenschaftsgesetzes sowie der 

Bußgeldvorschriften des § 152 Absatz 1a des Genossenschaftsgesetzes entsprechend. 

(2) unverändert 
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§ 39 SCE-AG - Übergangsvorschrift zum Abschlussprüf ungsreformgesetz 

§ 19 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 4 Satz 2 in der Fassung des 

Abschlussprüfungsreformgesetzes vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle] 

muss so lange nicht angewandt werden, wie alle Mitglieder des Aufsichtsrats und des 

Prüfungsausschusses vor dem 17. Juni 2016 bestellt worden sind. 
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 WPO  
(in der Fassung des APAReG) 

§ 66c WPO - Zusammenarbeit mit anderen Stellen und internationale Zusammenarbeit 

(1) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle kann den folgenden Stellen, soweit es zur Erfüllung 

der jeweiligen Aufgaben dieser Stellen erforderlich ist, vertrauliche Informationen über-

mitteln: 

1. der Prüfstelle nach § 342b Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, 

2. der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 

2a. dem Bundesamt für Justiz, 

3. den Aufsichtsbehörden über die genossenschaftlichen Prüfungsverbände,  

4. den Prüfungsstellen der Sparkassen- und Giroverbände, 

5. der Deutschen Bundesbank, 

6. der Europäischen Zentralbank, 

7. den Zentralbanken der Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie 

8. dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken. 

An die in Satz 1 Nummer 1 genannte Stelle übermittelt die Abschlussprüferaufsichtsstelle 

Informationen nur, soweit konkrete Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen 

Rechnungslegungsvorschriften vorliegen. 3Die in Satz 1 Nummer 1 bis 5 genannten Stellen 

können der Abschlussprüferaufsichtsstelle Informationen übermitteln, soweit dies zur 

Erfüllung der Aufgaben der Abschlussprüferaufsichtsstelle erforderlich ist. 

(2) – (6) unverändert 

§ 69 WPO - Bekanntmachung von Maßnahmen, Bußgeldent scheidungen und 

strafrechtlichen Verurteilungen  

(1) Die Wirtschaftsprüferkammer und die Abschlussprüferaufsichtsstelle sollen jede ihrer 

unanfechtbaren berufsaufsichtlichen Maßnahmen unverzüglich auf ihren Internetseiten 

öffentlich bekannt machen und dabei auch Informationen zu Art und Charakter des 

Verstoßes mitteilen. Die Bekanntmachung darf keine personenbezogenen Daten enthalten. 

(1a) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle soll neben der Bekanntmachung nach Absatz 1 

unverzüglich auf ihrer Internetseite öffentlich bekannt machen: 
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1.  jede rechtskräftige Bußgeldentscheidung nach § 334 Absatz 2 und 2a, § 340n Absatz 2 

und 2a und § 341n Absatz 2 und 2a des Handelsgesetzbuchs, § 20 Absatz 2a bis 2c des 

Publizitätsgesetzes, § 405 Absatz 3b bis 3d des Aktiengesetzes, § 87 Absatz 1 bis 3 des 

Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, § 152 Absatz 1a des 

Genossenschaftsgesetzes und § 332 Absatz 4a bis 4c des 

Versicherungsaufsichtsgesetzes sowie  

2.  jede rechtskräftige Verurteilung wegen einer Straftat nach § 333a, § 340m Absatz 2 und § 

341m Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs, § 19a des Publizitätsgesetzes, § 404a des 

Aktiengesetzes, § 86 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung, § 151a des Genossenschaftsgesetzes und § 331 Absatz 2a des 

Versicherungsaufsichtsgesetzes.  

Bei der Bekanntmachung nach Satz 1 sollen auch Informationen zu Art und Charakter des 

Verstoßes mitgeteilt werden. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) Maßnahmen, Bußgeldentscheidungen und strafrechtliche Verurteilungen  werden 

anonymisiert bekannt gemacht, wenn im Fall einer Bekanntmachung nach Abs. 1 oder Abs. 

1a die Stabilität der Finanzmärkte oder laufende strafrechtliche Ermittlungen gefährdet oder 

den Beteiligten ein unverhältnismäßig großer Schaden zugefügt würde. 

(3) Maßnahmen, Bußgeldentscheidungen und strafrechtliche Verurteilungen sollen für fünf 

Jahre ab Unanfechtbarkeit oder Rechtskraft veröffentlicht bleiben. 

(4) Die Abschlussprüferaufsichtsstelle unterrichtet den Ausschuss der Aufsichtsstellen 

(Artikel 30 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014) unverzüglich über alle berufsaufsichtlichen 

Maßnahmen nach § 68 Abs. 1 Satz 2 Nummer 3 bis 6. Die Abschlussprüferaufsichtsstelle 

übermittelt dem Ausschuss der Aufsichtsstellen jährlich aggregierte Informationen über alle 

berufsaufsichtlichen Maßnahmen. Die Abschlussprüferaufsichtsstelle übermittelt dem 

Ausschuss der Aufsichtsstellen jährlich aggregierte Informationen über  

1.  alle berufsaufsichtlichen Maßnahmen,  

2.  alle Bußgeldentscheidungen nach § 334 Absatz 2 und 2a, § 340n Absatz 2 und 2a und § 

341n Absatz 2 und 2a des Handelsgesetzbuchs, § 20 Ab-satz 2a bis 2c des 

Publizitätsgesetzes, § 405 Absatz 3b bis 3d des Aktienge-setzes, § 87 Absatz 1 bis 3 des 

Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, § 152 Absatz 1a des 

Genossenschaftsgesetzes und § 332 Absatz 4a bis 4c des 

Versicherungsaufsichtsgesetzes sowie  

3.  alle Verurteilungen wegen einer Straftat nach § 333a, § 340m Absatz 2 und § 341m 

Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs, § 19a des Publizitätsgesetzes, § 404a des 
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Aktiengesetzes, § 86 des Gesetzes betreffend die Gesellschaf-ten mit beschränkter 

Haftung, § 151a des Genossenschaftsgesetzes und § 331 Absatz 2a des 

Versicherungsaufsichtsgesetzes. 
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VAG 

§ 331 VAG - Strafvorschriften 

(1) – (2) unverändert 

(2a) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Mitglied 

des Aufsichtsrats im Sinne des § 189 oder als Mitglied eines nach § 189 Absatz 3 Satz 1 in 

Verbindung mit § 107 Absatz 3 Satz 2 des Aktiengesetzes bestellten Prüfungsausschusses 

eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der Versicherungsunternehmen ist im Sinne 

des Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über 

den Jahresabschluß und den konsolidierten Abschluß von Versicherungsunternehmen (ABl. 

L 374 vom 31.12.1991, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 vom 

16.8.2006, S. 1) geändert worden ist,  

1.  eine in § 332 Absatz 4a, 4b oder Absatz 4c bezeichnete Handlung begeht und dafür einen 

Vermögensvorteil erhält oder sich versprechen lässt oder  

2.  eine in § 332 Absatz 4a, 4b oder Absatz 4c bezeichnete Handlung beharrlich wiederholt. 

(3) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe in den Fällen des Absatzes 1 Freiheitsstrafe 

bis zu drei Jahren oder Geldstrafe und in den Fällen des Absatzes 2 Freiheitsstrafe bis zu 

einem Jahr oder Geldstrafe. 

§ 332 VAG - Bußgeldvorschriften 

(1) – (4) unverändert 

(4a) Ordnungswidrig handelt, wer als Mitglied des Aufsichtsrats im Sinne des § 189 oder als 

Mitglied eines nach § 189 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit § 107 Absatz 3 Satz 2 des 

Aktiengesetzes bestellten Prüfungsausschusses eines Versicherungsvereins auf 

Gegenseitigkeit, der Versicherungsunternehmen ist im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der 

Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über den Jahresabschluß und 

den konsolidierten Abschluß von Versicherungsunternehmen (ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 

7), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1) geändert 

worden ist,  

1.  die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesellschaft nicht nach 

Maßgabe des Artikels 4 Absatz 3 Unterabsatz 2, des Artikels 5 Absatz 4 Unterabsatz 1 

Satz 1 oder des Artikels 6 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die 

Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des 
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Beschlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77; L 170 vom 

11.6.2014, S. 66) überwacht oder  

2.  eine Empfehlung für die Bestellung eines Abschlussprüfers oder einer 

Prüfungsgesellschaft vorlegt, die den Anforderungen nach Artikel 16 Absatz 2 

Unterabsatz 2 oder 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht entspricht oder der ein Aus-

wahlverfahren nach Artikel 16 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 

nicht vorangegangen ist.  

(4b) Ordnungswidrig handelt, wer als Mitglied des Aufsichtsrats im Sinne des § 189, der 

einen Prüfungsausschuss nicht bestellt hat, eines in Absatz 4a genannten 

Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit der obersten Vertretung einen Vorschlag für die 

Bestellung eines Abschlussprüfers oder einer Prüfungsgesellschaft vorlegt, der den 

Anforderungen nach Artikel 16 Absatz 5 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 

nicht entspricht. 

(4c) Ordnungswidrig handelt, wer als Mitglied des Aufsichtsrats im Sinne des § 189, der 

einen Prüfungsausschuss bestellt hat, eines in Absatz 4a genannten Versicherungsvereins 

auf Gegenseitigkeit der obersten Vertretung einen Vorschlag für die Bestellung eines 

Abschlussprüfers oder einer Prüfungsgesellschaft vorlegt, der den Anforderungen nach 

Artikel 16 Absatz 5 Unterabsatz 1 oder Unterabsatz 2 Satz 1 oder Satz 2 der Verordnung 

(EU) Nr. 537/2014 nicht entspricht. 

§ 334 VAG - Beteiligung der Aufsichtsbehörde und Mi tteilungen in Strafsachen 

(1) – (2) unverändert 

(2a) In Strafverfahren, die eine Straftat nach § 331 Absatz 2a zum Gegenstand haben, 

übermittelt die Staatsanwaltschaft im Falle der Erhebung der öffentlichen Klage der 

Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle die das 

Verfahren abschließende Entscheidung. Ist gegen die Entscheidung ein Rechtsmittel 

eingelegt worden, ist die Entscheidung unter Hinweis auf das eingelegte Rechtsmittel zu 

übermitteln. 

(3) unverändert 

(3a) Die nach § 333 zuständige Verwaltungsbehörde übermittelt der 

Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle alle 

Bußgeldentscheidungen nach § 332 Absatz 4a bis 4c. 

 


